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Welche Rechtsmittel stehen Ihnen zur Verfügung?

Anspruchszinsen können maximal für einen Zeitraum von 48 Monaten 
festgesetzt werden. 

Beschwerdezinsen 

Sie haben zu viel Einkommensteuer bezahlt, weil Ihrer Beschwerde 
später Recht gegeben und dadurch Ihre Abgabenschuld herabgesetzt 
wurde? In diesem Fall können Sie Beschwerdezinsen auf den Betrag 
bekommen, den Sie zu viel bezahlt haben. Beschwerdezinsen werden 
allerdings nicht automatisch festgesetzt, sondern nur, wenn Sie einen 
Antrag stellen. 

	 Beschwerdezinsen fallen vom Zahlungseingang Ihrer Steuer 
bis zur Bekanntgabe der Beschwerdevorentscheidung an.

Aussetzungszinsen 

Haben Sie eine Beschwerde gegen den Einkommensteuerbescheid 
eingelegt und dabei einen Antrag auf „Aussetzung der Einhebung“ ge-
stellt? Wurde dem Antrag stattgegeben, brauchen Sie die betreffenden 
Zahlungen vorerst nicht zu leisten. Solange das Verfahren läuft, fallen 
Aussetzungszinsen an. Allerdings müssen Sie diese nur dann bezah-
len, wenn Ihre Beschwerde abgewiesen wird. 



Sie haben einen freien 
Dienst- od. Werkvertrag? 

1313
IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE, WAS BEI IHRER 

EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG WICHTIG IST.

Einkommensteuererklärung statt ANV
Ihr Jahreseinkommen und Ihr Gewinn aus selbstständiger Tätigkeit 
überschreiten bestimmte Grenzen.

Die Berechnung Ihres Gewinns aus selbstständiger Tätigkeit 
Von Ihren Einnahmen ziehen Sie die Betriebsausgaben bzw. -pauschale 
ab. Außerdem gibt es einen Gewinnfreibetrag.

Honorarnoten
Hier erfahren Sie, was eine Honorarnote enthalten muss. 

Kleinunternehmer:innenregelung, Umsatzsteuer und Vorsteuer
Bei mehr als 55.000 Euro Umsatz jährlich sind Sie umsatzsteuer
pflichtig. 
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Einkommensteuererklärung statt ANV
Eine Einkommensteuererklärung müssen Sie machen, wenn Ihr Ge-
samteinkommen inklusive lohnsteuerpflichtiger Einkünfte mehr als 
14.517 Euro im Kalenderjahr beträgt und einer der folgenden Punkte 
zutrifft:

	■ Sie haben nicht lohnsteuerpflichtige Einkünfte von mehr als 730 
Euro erhalten oder
	■ Sie haben Kapitaleinkünfte von mehr als 22 Euro erhalten, für die 
keine Kapitalertragsteuer abgeführt wurde oder
	■ Sie haben steuerpflichtige Einkünfte aus einer privaten Grund-
stücksveräußerung erzielt, für die noch keine Immobilienertrag-
steuer entrichtet wurde.

Ihre selbstständigen Nebeneinkünfte können z. B. Tätigkeiten aus 
einem freien Dienst- oder Werkvertrag sein.

Wenn Sie Ihre Einkünfte ausschließlich aus einem freien Dienst- oder 
Werkvertrag beziehen, müssen Sie ab einem Jahresgewinn von 
13.308  Euro eine Einkommensteuererklärung abgeben.

! Ihre Einkommensteuererklärung reichen Sie mit dem For-
mular E 1 ein. Zusätzlich brauchen Sie das Formular E 1a 
oder E 1a-K, auf dem Sie Ihren Gewinn ermitteln. 

Für die Abgabe beim Finanzamt haben Sie Zeit bis:

	■ 30. April des Folgejahres mit dem Papierformular
	■ 30. Juni des Folgejahres, wenn Sie die Erklärung mittels 
FinanzOnline durchführen

	 Die Einkommensteuererklärung ersetzt die ANV. Alles, was 
Sie in der ANV berücksichtigen lassen können, gilt auch für 
die Einkommensteuererklärung. 
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Nebentätigkeiten ohne Pflicht zur Steuererklärung 

Liegt Ihr Gewinn aus Ihrer Nebentätigkeit bei maximal 730 Euro, brau-
chen Sie keine Einkommensteuererklärung abzugeben. Das Gleiche 
gilt, wenn Ihr Gewinn mehr als 730 Euro beträgt und Ihr gesamtes Jah-
reseinkommen inklusive der lohnsteuerpflichtigen Einkünfte die Grenze 
von 14.517 Euro nicht übersteigt. 

Auch wenn einer der beiden Fälle auf Sie zutrifft, kann es sein, dass 
Sie vom Finanzamt aufgefordert werden, eine Einkommensteuer
erklärung abzugeben. Dieser Aufforderung müssen Sie jedenfalls nach-
kommen.

Die Besteuerung von Nebeneinkünften 

Gewinne aus einer Nebentätigkeit bis zu 730 Euro pro Kalenderjahr sind 
steuerfrei. Zwischen 730 und 1.460 Euro jährlich greift eine Einschleifregel. 
Bei höheren Gewinnen ist der gesamte Betrag steuerpflichtig. 

Die Einschleifregelung zwischen 730 Euro und 1.460 Euro 
Liegt der Gewinn aus Ihrer Nebentätigkeit in diesem Bereich, ist nur 
das Doppelte des Betrags, der Ihren Gewinn von 730 Euro übersteigt, 
steuerpflichtig.

+– (Gewinn − 730) x 2

€ Dieter Doppel arbeitet neben seiner Anstellung immer 
wieder als Kinderbetreuer auf Honorarbasis. Im Vorjahr hat 
er damit Nebeneinkünfte von 990 Euro erzielt. Von diesem 
Gewinn muss er 520 Euro versteuern. 

	 € 990,00 Gewinn
−	€ 730,00 Jahresgrenze

=	€ 260,00 x 2

=	€ 520,00 zu versteuernder Gewinn
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Die Berechnung Ihres Gewinns  
aus selbstständiger Tätigkeit 
Der Gewinn, den Sie aus Ihrer selbstständigen Tätigkeit erzielen, er-
rechnet sich aus der Differenz zwischen Ihren Einnahmen und Ihren 
betrieblich bedingten Ausgaben. 

Die Betriebseinnahmen 

Zu den Betriebseinnahmen gehören alle Zahlungen, die Sie als Entloh-
nung für Ihre Leistung bekommen. Bei einem freien Dienst- oder Werk-
vertrag gelten darüber hinaus noch folgende Beträge als Einnahmen:

	■ Kostenersätze, die Sie von Ihrem:Ihrer Auftraggeber:in bekommen, 
ausgenommen Reisekostenersätze, denen ein Aufwand in gleicher 
Höhe gegenüber steht
	■ Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversicherung, die von dem:der Auf-
traggeber:in einbehalten werden (gilt nur für freien Dienstvertrag)
	■ Beiträge zur Betrieblichen Vorsorgekasse, die von dem:der Auftrag-
geber:in bezahlt werden (gilt nur für freien Dienstvertrag)

	 Der Anteil des:der Auftraggebers:Auftraggeberin zur  
Sozialversicherung zählt nicht zu Ihren Betriebseinnahmen.

Die Betriebsausgaben 

Alle Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Ihrer Neben-
tätigkeit stehen, gelten als Betriebsausgaben. Beispiele dafür sind: 

	■ Die von Ihnen bezahlten oder einbehaltenen Beiträge zur Sozialver-
sicherung
	■ Dienstnehmer:innenbeiträge zur Sozialversicherung, die von Ih-
rem:Ihrer Auftraggeber:in einbehalten wurden
	■ Beiträge zur Betrieblichen Vorsorgekasse, die von Ihrem:Ihrer Auf-
traggeber:in bezahlt wurden 
	■ Fahrtkosten oder 50 Prozent der Wochen-, Monats-, Jahreskarte
	■ Tages- und Nächtigungsgelder
	■ Geschäftsessen: 50 Prozent der jeweiligen Kosten
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	■ Telefonkosten 
	■ Fachliteratur
	■ Arbeitsmittel, z. B. Computer, Geräte, Arbeitskleidung
	■ Büromaterial und Portokosten
	■ Weitergegebene Honorare
	■ Kosten von Aus- und Fortbildungen bzw. einer Umschulung
	■ Steuerberatungskosten
	■ Arbeitsplatzpauschale
	■ ergonomisch geeignete Möbel

Arbeitsplatzpauschale
Sie erzielen betriebliche Einkünfte – z. B. Freier Dienstvertrag, Werkver-
trag – und müssen dafür Ihre Wohnung nutzen, verfügen aber über kein 
eigenes Arbeitszimmer? Dann können Sie für diese Aufwendungen ein 
Pauschale geltend machen.

Das große Arbeitsplatzpauschale in Höhe von 1.200 Euro steht Ihnen 
zu, wenn, 

	■ Sie keine anderen Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit er-
zielen, für die außerhalb der Wohnung ein Raum zur Verfügung steht 
oder 
	■ Ihre Einkünfte, die außerhalb der Wohnung erzielt werden, höchs-
tens 13.308 Euro betragen. 

Das kleine Arbeitsplatzpauschale von 300 Euro steht Ihnen zu, wenn,

	■ Ihre Einkünfte aus einer anderen aktiven Erwerbstätigkeit, die 
außerhalb der Wohnung ausgeübt wird, mehr als 13.308 Euro be-
tragen.

Zusätzlich zum kleinen Arbeitsplatzpauschale können Sie ergonomisch 
geeignete Möbel von bis zu 300 Euro pro Jahr berücksichtigen. Vor-
aussetzung dafür ist, dass Sie keine Basispauschalierung oder Pau-
schalierung für Kleinunternehmer:innen in Anspruch nehmen.

	 Im Kalenderjahr, in dem Sie mit der Tätigkeit beginnen  
oder enden, ist für jedes Monat der Tätigkeit jeweils  
1/12 des Pauschales anzusetzen.
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	 Das Arbeitsplatzpauschale können Sie zusätzlich zur  
Basispauschalierung und Kleinunternehmerpauschalierung 
geltend machen.

Das Betriebsausgabenpauschale 
Statt Ihren tatsächlichen Betriebsausgaben können Sie auch das Be-
triebsausgabenpauschale geltend machen. Es steht Ihnen entweder 
die Basispauschalierung oder die Pauschalierung für Kleinunterneh-
mer:innen zur Verfügung.

Basispauschalierung
Die Basispauschalierung können Sie wählen, wenn Ihr Vorjahresumsatz 
nicht mehr als 320.000 Euro betragen hat und Sie Einkünfte aus selb-
ständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb erzielen.

Die Höhe des Pauschales richtet sich nach der Art Ihrer Tätigkeit:

	■ 6 % (max. 19.200 Euro) der Einnahmen bei einer unterrichtenden, 
schriftstellerischen, wissenschaftlichen, vortragenden oder erziehe-
rischen Tätigkeit und bei kaufmännischen oder technischen Bera-
tungsleistungen 

	■ 13,5 % (max. 43.200 Euro) der Einnahmen bei allen anderen Tätig-
keiten

Zusätzlich zum Pauschale können Sie noch folgende Kosten als Be-
triebsausgaben absetzen:

	■ Sozialversicherungsbeiträge 
	■ Beiträge zur Betrieblichen Vorsorgekasse
	■ Reise- und Fahrtkosten, nur bei Kostenersatz in gleicher Höhe
	■ 50 Prozent der Kosten einer Wochen-, Monats- oder Jahreskarte
	■ Waren u. Halberzeugnisse sowie Rohstoffe, Zutaten u. Hilfsstoffe 
	■ Löhne, inklusive der Lohnnebenkosten 
	■ Weitergegebene Honorare
	■ Arbeitsplatzpauschale

	 Sie können vom Pauschale zu den tatsächlichen  
Betriebsausgaben wechseln. Allerdings sind Sie nach  
Ihrem Wechsel mindestens für 5 Jahre daran gebunden.



124 www.arbeiterkammer.at

AK Infoservice

Pauschalierung für Kleinunternehmer:innen
Diese können Sie ausschließlich für Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
oder Gewerbebetrieb beanspruchen. Voraussetzung ist, dass Sie das 
gesamte Jahr nicht umsatzsteuerpflichtig waren. Bezüglich Umsatz-
steuerpflicht siehe Abschnitt Umsatzsteuer.

Das Pauschale beträgt:

	■ 45 Prozent der Betriebseinnahmen eines Produktionsbetriebs
	■ 20 Prozent der Betriebseinnahmen bei einem Dienstleistungsbetrieb

Was ein Dienstleistungsbetrieb ist, können Sie in der Dienstleistungs-
betriebe-Verordnung nachlesen.

Zusätzlich zum Pauschale können Sie noch berücksichtigen lassen:

	■ Sozialversicherungsbeiträge
	■ Beiträge zur Betrieblichen Vorsorgekasse
	■ 50 Prozent der Kosten einer Wochen-, Monats- oder Jahreskarte
	■ Großes oder kleines Arbeitsplatzpauschale

Alle anderen Ausgaben sind allerdings mit dem Pauschale abgedeckt. 
Dieses Pauschale gilt nicht für Gesellschafter-Geschäftsführer:innen, 
Aufsichtsräte und Stiftungsvorstände.

! Sie können von der Pauschalierung für Kleinunterneh-
mer:innen jederzeit auf eine andere Gewinnermittlungsart 
wechseln (Basispauschalierung oder tatsächliche Betriebs-
ausgaben). Sie sind dann aber an diese Gewinnermitt-
lungsart für 3 Jahre gebunden.

Der Gewinnfreibetrag 

Für die Gewinne aus Ihrer Nebentätigkeit bis 33.000 Euro können 
Sie den Gewinnfreibetrag (Grundfreibetrag) geltend machen: Er re-
duziert Ihren zu versteuernden Gewinn um 15 Prozent, also maximal 
4.950  Euro im Jahr. Für höhere Gewinne ist der Freibetrag gestaffelt.
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Voraussetzung für den Gewinnfreibetrag: Die Gewinne stammen aus 
betrieblichen Einkünften, z. B. einem freien Dienst- o. Werkvertrag 

! Den Freibetrag für Ihre Gewinne über 33.000 Euro können 
Sie nur dann geltend machen, wenn Sie in abnutzbare 
Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von mindestens 
4 Jahren oder begünstigte Wertpapiere investieren.

Die Staffelung des Freibetrags

Gewinne Gewinnfreibetrag

bis € 33.000,00 15 %

die nächsten € 145.000,00 13 %

die nächsten € 175.000,00 7 %

die nächsten € 230.000,00 4,5 %

über € 580.000,00 0 %

€ Karl Kauf erzielt einen Gewinn von 36.000 Euro. 500 Euro hat 
er in diesem Jahr in eine neue Maschine investiert. Für diese 
Investition kann er noch zusätzlich 13 Prozent Gewinnfrei
betrag geltend machen. 

(Gewinnfreibetrag max. € 5.340, das sind  
15 % von € 33.000 + 13 % von € 3.000)

Grundfreibetrag für den Gewinn von € 33.000	 15 %	 € 4.950
Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag 		  € 390

Gewinnfreibetrag gesamt		  € 5.340

	 Weitere Informationen zum freien Dienstvertrag finden Sie auf 
www.arbeiterkammer.at im Menü „Beratung“ bei „Steuer & 
Einkommen“.
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Honorarnoten 
Wenn Sie einem:einer Auftraggeber:in Ihre erbrachte Leistung in Rech-
nung stellen, muss Ihre Honorarnote bestimmte Informationen enthal-
ten – je nachdem, wie hoch der Rechnungsbetrag ist. 

Honorarnoten bis 400 Euro 

	■ Ihr Name und Ihre Anschrift
	■ Der Zeitraum, in dem Sie die Leistung erbracht haben
	■ Der Rechnungsbetrag
	■ Die Umsatzsteuer, die auf den Rechnungsbetrag entfällt, inklusive 

dem Steuersatz bzw. ein Hinweis auf die Steuerbefreiung 
	■ Das Ausstellungsdatum
	■ Die Art Ihrer Leistung

Bei Honorarnoten über 400 Euro zusätzlich 

	■ Name und Anschrift des:der Auftraggebers:Auftraggeberin  
	■ Ihre UID-Nummer, soweit Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind
	■ Weiters bei Rechnungen über 10.000 Euro: die UID-Nummer  

Ihres:Ihrer Auftraggebers:Auftraggeberin

zB Frida Frei arbeitet als selbstständige Buchhalterin. Einer Ihrer 
Kunden ist der Konditor, der bei ihr im Haus ein kleines Café 
betreibt. Für ihre Leistungen im Mai verrechnet Frida 450 Euro.
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Frida Frei e.U.
Gerade Gasse 33/7
2345 Dinkelsbrunn

Café Zuckerhof GmbH
z. H. Herrn Rudi Rund

Gerade Gasse 33
2345 Dinkelsbrunn

Dinkelsbrunn, 6. Juni 2025

Honorarnote
für die Durchführung von Buchhaltungsarbeiten im Mai 2025

Honorar: 			   € 450,00

Rechnungsbetrag:		  € 450,00

Diese Umsätze sind gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG, Kleinunternehmerregelung von der Umsatzsteuer 
befreit.

Mit freundlichen Grüßen

Frida Frei 
 
Bankverbindung: Bank, IBAN, BIC
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Kleinunternehmer:innenregelung,  
Umsatzsteuer und Vorsteuer 
Haben Sie einen Werkvertrag oder Freien Dienstvertrag, gelten Sie im 
Steuerrecht als Unternehmer:in. Abhängig von Ihrem Jahresumsatz 
müssen Sie grundsätzlich die Umsatzsteuer abführen.

Die Umsatzsteuer 

Bis zu einem Jahresumsatz von 55.000 Euro sind Sie nicht umsatz-
steuerpflichtig. Überschreiten Sie diese Grenze, müssen Sie viertel-
jährlich bzw. monatlich Umsatzsteuer abführen und können dabei auch 
eine eventuell angefallene Vorsteuer abziehen. Zusätzlich müssen Sie 
einmal im Kalenderjahr eine Umsatzsteuererklärung beim Finanzamt 
einreichen.

! Bleiben Sie unter der Grenze von 55.000 Euro, können 
Sie die Regelbesteuerung freiwillig wählen und dadurch 
vom Vorsteuerabzug profitieren. In diesem Fall müssen Sie 
Ihrem:Ihrer Vertragspartner:in aber auch die Umsatzsteuer 
verrechnen.

Die Kleinunternehmer:innenregelung 

Als Kleinunternehmer:in brauchen Sie Ihren Auftraggeber:innen kei-
ne Umsatzsteuer zu verrechnen – und dementsprechend auch keine 
Umsatzsteuer ans Finanzamt abzuführen. Allerdings können Sie dann 
auch keine Vorsteuer geltend machen. 

Die Kleinunternehmer:innenregelung trifft auf Sie zu, wenn Ihre Umsät-
ze des Vorjahres und laufenden Jahres nicht mehr als 55.000 Euro be-
tragen. Sie können im laufenden Jahr die Grenze von 55.000 Euro um 
10 Prozent überschreiten, also Umsätze bis zu 60.500 Euro erzielen, 
um in diesem Jahr noch umsatzsteuerfrei zu sein. Ab dem Folgejahr 
sind Sie jedoch jedenfalls umsatzsteuerpflichtig. 
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Der Umsatz, mit dem Sie die Grenze von 60.500 Euro überschreiten 
und alle folgenden Umsätze, sind bereits im laufenden Jahr umsatz-
steuerpflichtig.

€ Bernd Burger ist Essenszusteller und hat im Jahr 2025 Um-
sätze von 60.000 Euro. Damit überschreitet er die Kleinun-
ternehmer:innengrenze um weniger als 10 Prozent. Seine ge-
samten Umsätze von 2025 bleiben umsatzsteuerfrei. Im Jahr 
2026 hat er nur Umsätze von 30.000 Euro. Obwohl er 2026 
unter der Kleinunternehmer:innengrenze bleibt (55.000 Euro), 
ist er jedoch mit diesen 30.000 Euro umsatzsteuerpflichtig. 
Das heißt: Er kann 2025 in seiner Einkommensteuererklärung 
die Kleinunternehmer:innenpauschalierung noch in Anspruch 
nehmen, 2026 aber nicht mehr.

Die Vorsteuer 

Sie sind als Unternehmer:in umsatzsteuerpflichtig? Dann bekom-
men Sie die Umsatzsteuer, die Sie selbst bei Ihren Betriebsausgaben 
bezahlt haben, wieder zurück. Sie können sie als Vorsteuer geltend 
machen. 

Der Betrag wird bei Ihrer vierteljährlichen oder monatlichen Umsatz-
steuervoranmeldung von der Umsatzsteuer Ihrer eigenen Honorarnoten 
abgezogen. Vorausgesetzt, die Umsatzsteuer ist auf den Rechnungen 
Ihrer Betriebsausgaben gesondert ausgewiesen.

€ Der selbstständige Lektor Stefan Strich hatte im 3. Quartal 
2025 einen Umsatz von 10.835 Euro. Dafür wird eine Um-
satzsteuer von 2.167 Euro fällig. 

Für seine Lektorentätigkeit kaufte er im August einen PC. Der 
PC kostete 1.800 Euro, inklusive der Umsatzsteuer von 300 
Euro. Diese 300 Euro werden ihm bei seiner Umsatzsteuer-
voranmeldung als Vorsteuer abgezogen. Er muss also nur 
noch 1.867 Euro Umsatzsteuer für das 3. Quartal bezahlen.
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   € 2.167,00 Umsatzsteuer
− €    300,00 Vorsteuer

= € 1.867,00 zu überweisende Umsatzsteuer

Vorsteuerpauschalierung 
Wenn Sie nur geringe Betriebsausgaben haben, können Sie als Vor-
steuer einen Pauschalbetrag abziehen. Dieser beträgt 1,8 Prozent 
(höchstens 5.760 Euro) Ihres Gesamtumsatzes.

Wenden Sie die Vorsteuerpauschalierung an, können Sie Ihre tatsäch-
lich bezahlte Vorsteuer nicht mehr abziehen – außer, die Vorsteuer von 
folgenden Betriebsausgaben:

	■ Abnutzbare Wirtschaftsgüter, die mehr als 1.100 Euro kosten

	■ Sonstige Leistungen für die Herstellung von abnutzbaren Wirt-
schaftsgütern, wenn die Herstellung 1.100 Euro übersteigt 

	■ Waren, Rohstoffe, Halberzeugnisse, Hilfsstoffe und Zutaten sowie 
weitergegebene Honorare 

	 Nehmen Sie die Vorsteuerpauschalierung in Anspruch,  
sind Sie für 2 Jahre daran gebunden. 



Vorschau ANV 2026: 
Was gibt es Neues? 

Valorisierung der Steuerwerte:

Für 2026 ergeben sich folgende angepasste Werte:

	■ SV Bonus 55 % der SV-Beiträge: max.1.300 Euro
	■ SV Bonus mit PP 55 % der SV Beiträge: max. 1.423 Euro
	■ SV Bonus bei Pension 80 % der SV Beiträge: max. 723 Euro

Der Pendlereuro wird von 2 auf 6 Euro pro Kilometer der einfachen 
Strecke zwischen Ihrer Wohnung und Ihrem Arbeitsplatz angehoben.

Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag 
	■ Für 1 Kind: 612 Euro
	■ Für 2 Kinder: 828 Euro
	■ Für 3 Kinder: 1.101 Euro
	■ Für jedes weitere Kind: + 273 Euro

Zuverdienstgrenze AVAB: 7.411 Euro 
Einkommen von Partner:innen für außergewöhnliche Belastung: 
7.411 Euro

Unterhaltsabsetzbetrag 
	■ Für 1 Kind: 38 Euro
	■ Für das 2. Kind: 56 Euro
	■ Für jedes weitere Kind: + 75 Euro
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Absetzbeträge 

Verkehrsabsetzbetrag: € 496

Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag:
Einschleifbereich € 15.069 bis € 16.056

€ 853

Zuschlag Verkehrsabsetzbetrag:
Einschleifbereich € 19.761 bis € 30.259

€ 804

Pensionistenabsetzbetrag:
Einschleifbereich € 21.614 bis € 31.494

€ 1.020

Erhöhter Pensionistenabsetzbetrag:
Einschleifbereich € 24.616 bis € 31.494

€ 1.502

Grenze der Einkünfte von (Ehe-)Partner:in-
nen:

€ 2.720

Einkommensteuertarif für das Jahr 2026 

Einkommen unter € 13.539: 0 %

Einkommen über € 13.539 bis € 21.992: 20 %

Einkommen über € 21.992 bis € 36.458: 30 %

Einkommen über € 36.458 bis € 70.365: 40 %

Einkommen über € 70.365 bis € 104.859: 48 %

Einkommen über € 104.859: 50 %

Einkommen über € 1.000.000: 55 %

Veranlagungsgrenzen

ANV: € 14.769

EStE: € 13.539

Beschränkte Steuerpflicht: € 2.463

Hinzurechnung bei beschränkter Steuerplicht: € 11.077

Nähere Informationen zu den Themen finden Sie in den einzelnen  
Kapiteln!



Anhang

IM ANHANG FINDEN SIE WICHTIGE ADRESSEN,  
EIN GLOSSAR, EINE ÜBERSICHT ÜBER TAG- UND 

NÄCHTIGUNGSGELDER FÜR DAS AUSLAND UND MUSTER  
DER STEUERFORMULARE L 1, L 1k, L 1k-bF, L 1ab, L1i, L 1d.
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Wichtige Adressen
Bundesministerium für Finanzen
1010 Wien, Johannesgasse 5
Tel.: +43 1 51433-0

Terminvereinbarung Finanzamt
+43 050 233 700
(Mo-Do: 7.30 bis 15.30 Uhr,  
Fr: 7.30 bis 12.00 Uhr)

Bundesfinanzgericht 
1030 Wien, Hintere Zollamtsstr. 2b
Tel.: +43 50 250 577 100

FinanzOnline-Hotline
Tel.: +43 50 233 790
(Mo-Fr: 8 bis 17 Uhr)

Steuerombudsdienst 
E-Mail: 
steuerombudsdienst@bmf.gv.at

Bürgerservice des  
Finanzministeriums
Tel.: +43 50 233 765
(Mo-Fr: 8 bis 16 Uhr)

Finanzamt Österreich – Postfach 260, 1000 Wien

	 Alle Dienststellen des Finanzamt Österreichs erreichen Sie 
unter der einheitlichen Telefonnummer: +43 50 233 233. 

Burgenland
Dienststelle Eisenstadt
7000 Eisenstadt,  
Neusiedler Straße 46
Dienststelle Oberwart 
7400 Oberwart, Prinz Eugenstr. 3

Kärnten
Dienststelle Klagenfurt
9020 Klagenfurt am Wörthersee,
Siriusstraße 11
Dienststelle Spittal/Drau 
9800 Spittal/Drau,  
Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 2
Dienststelle St. Veit/Glan 
9300 St.Veit/Glan,  
Sponheimer Straße 1

Dienststelle Villach
9500 Villach,  
Meister-Friedrich-Straße 2
Dienststelle Wolfsberg
9400 Wolfsberg, Lindhofstraße 3

Niederösterreich
Dienststelle Amstetten
3300 Amstetten, Graben 7
Dienststelle Baden
2500 Baden, Josefsplatz 13
Dienststelle Bruck/Leitha
2460 Bruck/Leitha, Stefaniegasse 2
Dienststelle Gänserndorf
2230 Gänserndorf, Rathausplatz 9
Dienststelle Gmünd
3950 Gmünd, Albrechtser Str. 4
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Dienststelle Hollabrunn
2020 Hollabrunn, Babogasse 9
Dienststelle Horn
3580 Horn, Schloßplatz 1
Dienststelle Korneuburg
2100 Korneuburg, Laaer Str. 13-15
Dienststelle Krems/Donau
3500 Krems/Donau,  
Rechte Kremszeile 58 
Dienststelle Lilienfeld
3180 Lilienfeld,  
Liese Prokop Straße 14
Dienststelle Melk
3390 Melk, Abt Karl-Straße 25
Dienststelle Mistelbach
2130 Mistelbach, Mitschastraße 5
Dienststelle Mödling
2340 Mödling,  
DI Wilhelm Haßlinger-Straße 3
Dienststelle Neunkirchen
2700 Wiener Neustadt 
Grazer Straße 95
Dienststelle Scheibbs
3270 Scheibbs,  
Erlafpromenade 10
Dienststelle St. Pölten
3100 St. Pölten,  
Daniel Gran-Straße 8
Dienststelle Tulln/Donau
3430 Tulln/Donau,  
Albrechtsgasse 26–30
Dienststelle Waidhofen/Thaya
3830 Waidhofen/Thaya,  
Hauptplatz 23–26
Dienststelle Wiener Neustadt
2700 Wiener Neustadt,  
Grazer Straße 95
Dienststelle Zwettl
3910 Zwettl, Hamerlingstraße 2a

Oberösterreich
Dienststelle Braunau am Inn
5280 Braunau am Inn,  
Stadtplatz 60
Dienststelle Freistadt
4240 Freistadt, Schlosshof 2
Dienststelle Gmunden
4810 Gmunden,  
Johann Tagwerker-Straße 2
Dienststelle Grieskirchen
4710 Grieskirchen,  
Manglburg 17
Dienststelle Kirchdorf/Krems
4560 Kirchdorf/Krems,  
Pernsteiner Straße 23–25
Dienststelle Linz
4020 Linz, Bahnhofplatz 7
Dienststelle Perg
4320 Perg, Herrenstraße 20
Dienststelle Ried im Innkreis
4910 Ried im Innkreis,  
Friedrich-Thurner-Straße 7 
Dienststelle Rohrbach
4150 Rohrbach, Linzer Straße 15
Dienststelle Schärding
4780 Schärding,  
Gerichtsplatz 2
Dienststelle Steyr
4400 Steyr, Handel-Mazzetti-
Promenade 14
Dienststelle Urfahr
4020 Linz, Bahnhofplatz 7
Dienststelle Vöcklabruck
4840 Vöcklabruck,  
Franz Schubert-Str. 37
Dienststelle Wels
4600 Wels, Dragonerstraße 31
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Salzburg
Dienststelle Salzburg-Stadt
5026 Salzburg, Aigner Straße 10
Dienststelle Salzburg-Land
5026 Salzburg, Aigner Straße 10
Dienststelle St. Johann i. Pongau
5600 St. Johann im Pongau,  
Hans Kappacherstraße 14 
Dienststelle Tamsweg
5580 Tamsweg, Gartengasse 3
Dienststelle Zell am See
5700 Zell am See,  
Brucker Bundesstraße 13

Steiermark
Dienststelle Bad Radkersburg
8490 Bad Radkersburg,  
Grazertorplatz 15
Dienststelle Bruck an der Mur
8600 Bruck an der Mur,  
An der Postwiese 8
Dienststelle Deutschlandsberg
8530 Deutschlandsberg,  
Bahnhofstraße 6
Dienststelle Feldbach
8330 Feldbach, Gnaser Straße 3
Dienststelle Graz-Stadt
8010 Graz, Conrad-von Hötzen-
dorf-Straße 14–18 
Dienststelle Graz-Umgebung
8010 Graz, Adolf-Kolping-Gasse 7
Dienststelle Hartberg
8230 Hartberg, Rotkreuzplatz 2
Dienststelle Judenburg
8750 Judenburg, Herrengasse 30
Dienststelle Leibnitz
8430 Leibnitz, Lastenstraße 10
Dienststelle Leoben
8700 Leoben, Erzherzog  
Johann-Straße 5

Dienststelle Liezen
8940 Liezen, Hauptstraße 36
Dienststelle Mürzzuschlag
8680 Mürzzuschlag, Bleckmanng. 10
Dienststelle Voitsberg
8570 Voitsberg, Dr.-Christian-
Niederdorfer-Straße 1
Dienststelle Weiz 
8160 Weiz,  
Hans-Kloepfer-Gasse 10

Tirol
Dienststelle Landeck
6500 Landeck, Innstraße 11
Dienststelle Innsbruck
6020 Innsbruck, Innrain 32
Dienststelle Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Im Gries 9
Dienststelle Kufstein
6330 Kufstein, Oskar-Pirlo-Str. 15 
Dienststelle Lienz
9900 Lienz, Dolomitenstraße 1
Dienststelle Reutte
6600 Reutte, Claudiastraße 7
Dienststelle Schwaz
6130 Schwaz, Brandlstraße 19/1

Vorarlberg
Dienststelle Bregenz
6900 Bregenz, Brielgasse 19
Dienststelle Feldkirch
6800 Feldkirch, Reichsstraße 154

Wien
Dienststelle Wien 1/23
Finanzzentrum Wien Mitte 
1030 Wien, Marxergasse 4
Dienststelle Wien 2/20/21/22
1220 Wien, Dr.-Adolf-Schärf-Platz 2
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Dienststelle Wien 3/6/7/11/15 
Schwechat/Gerasdorf
Finanzzentrum Wien Mitte 
1030 Wien, Marxergasse 4
Dienststelle Wien 4/5/9/10/18/19 
Klosterneuburg
Finanzzentrum Wien Mitte 
1030 Wien, Marxergasse 4

Dienststelle Wien 8/16/17
Finanzzentrum Wien Mitte 
1030 Wien, Marxergasse 4
Dienststelle 12/13/14/ 
Purkersdorf
Finanzzentrum Wien Mitte 
1030 Wien, Marxergasse 4

Landesstelle Burgenland 
7000 Eisenstadt,  
Neusiedler Straße 46, 
Tel.: +43 2682 64046
Landesstelle Kärnten 
9020 Klagenfurt,  
Kumpfgasse 23–25 
Tel.: +43 463 5864-0
Landesstelle Niederösterreich 
3100 St. Pölten,  
Daniel-Gran-Straße 8/3 
Tel.: +43 2742 312224
Landesstelle Oberösterreich 
4021 Linz, Gruberstraße 63 
Tel.: +43 732 7604-0

Landesstelle Salzburg 
5020 Salzburg, Auerspergstr. 67a 
Tel.: +43 662 88983-0
Landesstelle Steiermark 
8020 Graz, Babenbergerstraße 35 
Tel.: +43 316 7090
Landesstelle Tirol 
6020 Innsbruck,  
Herzog-Friedrich-Straße 3 
Tel.: +43 512 563101
Landesstelle Vorarlberg 
6900 Bregenz, Rheinstraße 32/3 
Tel.: +43 5574 6838
Landesstelle Wien 
1010 Wien, Babenbergerstraße 5 
Tel.: +43 1 58831

Internetadressen

www.bmf.gv.at
	■ Steuerformulare (Bestellmöglichkeit):  
ANV (Formular L 1, L 1ab, L 1k, L 1k-bF, L 1i, L 1d)  
Beantragung Pendlerpauschale bei der Lohnverrechnung, wenn 
Pendlerrechner nicht anwendbar ist (Formular L 33)  
Beantragung AVAB/AEAB/Familienbonus Plus bei der Lohnverrech-
nung (Formular E 30)  
Einkommensteuererklärung (Formular E 1, L 1ab, L 1k, L 1k-bF,  
L 1i, L 1d), Beilage zur Einkommensteuererklärung (Formular E 1a 
bzw. E 1a-K) Antrag auf Mehrkindzuschlag (Formular E 4)

Sozialministerium Service
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https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/
	■ FinanzOnline

https://findok.bmf.gv.at
	■ Lohnsteuerrichtlinien
	■ Einkommensteuerrichtlinien

https://pendlerrechner.bmf.gv.at
	■ Pendlerrechner

www.ris.bka.gv.at
	■ Sammlung von Bundes- und Landesgesetzblättern

www.arbeiterkammer.at
	■ Brutto-Netto-Rechner
	■ Zuverdienstrechner
	■ Broschüren

Glossar
Wichtige Begriffe für Ihre ANV 

Zum Nachlesen finden Sie hier allgemeine Definitionen und Schlag
wörter, die Ihnen im Rahmen der ANV immer wieder begegnen werden. 

Absetzbetrag 
Ein Absetzbetrag wird direkt von Ihrer errechneten Steuer abgezogen 
und wirkt sich im vollen Umfang aus. 
Es gibt Absetzbeträge, die auf Ihre persönlichen Verhältnisse abstellen, 
wie z. B. den Absetzbetrag für Alleinerziehende (AEAB). Es gibt aber 
auch den Verkehrsabsetzbetrag für alle Arbeitnehmer:innen und den 
Pensionistenabsetzbetrag für Pensionisten:Pensionistinnen.

Außergewöhnliche Belastungen 
Ausgaben für die private Lebensführung können bei der ANV nicht 
berücksichtigt werden. Sind diese Ausgaben aber zwangsläufig, 
außergewöhnlich und führen zu einer ungewöhnlich hohen Belastung 
des Einzelnen im Vergleich zur Mehrzahl der Steuerzahlenden, dann 
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können diese Ausgaben steuerlich berücksichtigt werden. Wie und in 
welcher Höhe z. B. Krankheitskosten, Behinderungen oder Katastro-
phenschäden anerkannt werden, finden Sie in den Kapiteln 7 bis 9. 

Belege
Alles, was Sie bei der ANV einreichen, müssen Sie mit Rechnungen 
und Zahlungsnachweisen belegen können (z. B. Kontoauszüge, Fahr-
tenbuch). Diese Belege brauchen Sie nicht gleich mit den ausgefüllten 
Formularen mit Ihrer ANV abgeben. Sie müssen sie aber vorlegen 
können, wenn Sie das Finanzamt auffordert. Achtung: Für diese Belege 
gilt eine Aufbewahrungsfrist von 7 Jahren. 	

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit und Einkommen

+− Bruttobezüge (Jahreslohnzettel Kennzahl 210)
− � steuerfreie Bezüge, z. B. Überstundenzuschläge (Jahres

lohnzettel Kennzahl 215)
− � Sonderzahlungen, z. B. Urlaubszuschuss (Jahreslohnzettel 

Kennzahl 220)
− � Sozialversicherung (Jahreslohnzettel Kennzahl 230)
− � übrige Abzüge, z. B. bei der Lohnverrechnung berücksichtigte 

Pendlerpauschale (Jahreslohnzettel Kennzahl 243)	

=  Einkünfte lt. L 16 (Jahreslohnzettel Kennzahl 245)
− � Werbungskosten lt. ANV siehe Kap. 4 bis 6 oder z. B. das 

Werbungskostenpauschale von € 132,00	

=  steuerpflichtige Einkünfte

− � Sonderausgaben lt. ANV siehe Kapitel 3
− � außergewöhnliche Belastungen lt. ANV siehe Kapitel 7 bis 9
− � Freibetrag für Opferausweis-Inhaberinnen bzw. -inhaber	

=  steuerpflichtiges Einkommen

Die Ermittlung Ihrer nichtselbstständigen Einkünfte und des Einkommens 
gelingt Ihnen am besten mit Hilfe Ihres Jahreslohnzettels (L 16). Den Jah-
reslohnzettel erhalten Sie von Ihrem:Ihrer Arbeitgeber:in. Diese müssen 
bis spätestens Ende Februar des Folgejahres den L 16 an das Finanzamt 
schicken. Wenn Sie einen FinanzOnline-Zugang haben, können Sie den L 
16 auch über diesen Weg erhalten. 
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Freibetrag 
Im Gegensatz zum Absetzbetrag verringert ein Freibetrag nicht die 
Steuer, die Sie zahlen müssen, sondern nur die Bemessungsgrundlage. 
Von der Bemessungsgrundlage wird die tatsächliche Höhe der Steuer 
errechnet. Daher wirkt sich der Freibetrag je nach Einkommenshöhe 
unterschiedlich stark aus.  
Zu den Freibeträgen gehören Sonderausgaben, Werbungskosten und 
außergewöhnliche Belastungen. 

	 Liegt Ihr Einkommen unter der Steuergrenze, wirken sich 
Freibeträge überhaupt nicht aus.

Gehalt oder Lohn 
Beide Wörter bezeichnen das Entgelt, mit dem Arbeitnehmer:innen 
für ihre geleistete Arbeit entlohnt werden. Die Bezeichnung hat keine 
steuerrechtliche Relevanz. 

Kind im Steuerrecht – wichtige Voraussetzungen 
	■ Sie oder Ihr:e Partner:in haben für dieses Kind mehr als 6 Monate 
im Kalenderjahr Anspruch auf Familienbeihilfe, oder 
	■ Ihnen steht für dieses Kind mehr als 6 Monate im Kalenderjahr der 
Unterhaltsabsetzbetrag (UHAB) zu

Partnerschaft im Steuerrecht – folgende Partnerschaften  
werden im Steuerrecht berücksichtigt 
	■ Die Ehe
	■ Die eingetragene Partnerschaft
	■ Die Lebensgemeinschaft, wenn Sie mit Ihrem:Ihrer Partner:in in 
einer eheähnlichen Gemeinschaft leben und mindestens ein Kind im 
steuerrechtlichen Sinn haben 

Sonderausgaben 
Sonderausgaben sind Ausgaben, die dem privaten Bereich zuge
schrieben werden. Diese im Einkommensteuergesetz vollständig auf-
gezählten Ausgaben werden vom Staat aber ausdrücklich gefördert 
und können steuerlich berücksichtigt werden. Zu den Sonderausgaben 
zählen z. B. Ausgaben für Spenden, Kirchenbeiträge oder eine freiwil-
lige Weiterversicherung. Die aktuellen Bestimmungen zu den Sonder-
ausgaben finden Sie im Kapitel 3.
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Werbungskosten 
Werbungskosten sind Ausgaben, die in direktem Zusammenhang 
mit Ihrer beruflichen Tätigkeit stehen oder durch diese verursacht 
werden. Dazu gehören z. B. Fortbildungskosten, Fachliteratur oder 
das Pendlerpauschale. Welche Werbungskosten Sie berücksichtigen 
können, lesen Sie in den Kapiteln 4 bis 6.

Zufluss- und Abflussprinzip 
Einnahmen und Ausgaben fallen in jenes Kalenderjahr, in dem sie 
tatsächlich erhalten bzw. bezahlt wurden. Müssen Sie z. B. ein aus
stehendes Gehalt einklagen, wird es erst in dem Jahr versteuert, in 
dem Sie die Zahlung bekommen haben. Hatten Sie z. B. hohe Wer-
bungskosten, dann sind diese auch in dem Jahr abschreibbar,  
in dem Sie diese bezahlt haben.

Es gibt Ausnahmen von dieser Regel:

	■ Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die bis zum 15. Jänner zu-
fließen, zählen noch zum Vorjahr
	■ Nachzahlungen von bescheidmäßig zuerkannten Pensionen, Zah-
lungen aus einem Insolvenzverfahren, Rehabilitationsgeld, Kranken-
geld, Wiedereingliederungsgeld, Arbeitslosengeld, Umschulungs-
geld, Notstandshilfe oder an deren Stelle tretende Ersatzleistungen 
werden steuerlich dem Jahr zugerechnet, in dem der Anspruch ent-
standen ist. Bekommen Sie Ihr Geld zu einem späteren Zeitpunkt, 
und Sie haben bereits einen Steuerbescheid für das betreffende 
Kalenderjahr erhalten, wird Ihr Steuerbescheid für das betreffende 
Jahr korrigiert: Die Höhe der Lohnsteuer wird bei diesen Zahlungen 
im Nachhinein neu ermittelt.

Tag- und Nächtigungsgelder im Ausland
Sie möchten eine Dienstreise ins Ausland bei der ANV abschreiben? 
Welche Rahmenbedingungen dafür gelten, lesen Sie im Kapitel 5. Hier 
sehen Sie, wie hoch die Tag- und Nächtigungsgelder für die einzelnen 
Länder sind.
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Sätze der Auslandsreise­
gebühren – Europa
TG = Taggeld,  
NG = Nächtigungsgeld

Land TG in € NG in €

Albanien 27,90 20,90

Belarus 36,80 31,00

Belgien 35,30 22,70
    Brüssel 41,40 32,00

Bosnien-Herzegowina 31,00 23,30

Bulgarien 31,00 22,70

Dänemark 41,40 41,40

Deutschland 35,30 27,90
    Grenzorte 30,70 18,10

Estland 36,80 31,00

Finnland 41,40 41,40

Frankreich 32,70 24,00
    Paris und Straßburg 35,80 32,70

Griechenland 28,60 23,30

Großbritannien und 
Nordirland 36,80 36,40
    London 41,40 41,40

Irland 36,80 33,10

Island 37,90 31,40

Italien 35,80 27,90
    Rom und Mailand 40,60 36,40
    Grenzorte 30,70 18,10

Kroatien 31,00 23,30

Lettland 36,80 31,00

Liechtenstein 30,70 18,10

Litauen 36,80 31,00

Luxemburg 35,30 22,70

Malta 30,10 30,10

Moldau 36,80 31,00

Niederlande 35,30 27,90

Norwegen 42,90 41,40

Land TG in € NG in €

Polen 32,70 25,10

Portugal 27,90 22,70

Rumänien 36,80 27,30

Russische Föderation 36,80 31,00
    Moskau 40,60 31,00

Schweden 42,90 41,40

Schweiz 36,80 32,70
    Grenzorte 30,70 18,10

Slowakei 27,90 15,90
   Pressburg (Bratislava) 31,00 24,40

Slowenien 31,00 23,30
    Grenzorte 27,90 15,90

Spanien 34,20 30,50

Tschechien 31,00 24,40
    Grenzorte 27,90 15,90

Türkei 31,00 36,40

Ukraine 36,80 31,00

Ungarn 26,60 26,60
    Budapest 31,00 26,60
    Grenzorte 26,60 18,10

Zypern 28,60 30,50

Sätze der Auslandsreise­
gebühren – Afrika

Land TG in € NG in €

Ägypten 37,90 41,40

Algerien 41,40 27,00

Angola 43,60 41,40

Äthiopien 37,90 41,40

Benin 36,20 26,60

Burkina Faso 39,20 21,10

Burundi 37,90 37,90

Cote d’Ivoire 39,20 32,00

Demokratische  
   Republik Kongo

47,30 33,10
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Land TG in € NG in €

Dschibuti 45,80 47,30

Gabun 45,80 39,90

Gambia 43,60 30,10

Ghana 43,60 30,10

Guinea 43,60 30,10

Kamerun 45,80 25,30

Kap Verde 27,90 19,60

Kenia 34,90 32,00

Liberia 39,20 41,40

Libyen 43,60 36,40

Madagaskar 36,40 36,40

Malawi 32,70 32,70

Mali 39,20 31,20

Marokko 32,70 21,80

Mauretanien 33,80 31,20

Mauritius 36,40 36,40

Mosambik 43,60 41,40

Namibia 34,90 34,00

Niger 39,20 21,10

Nigeria 39,20 34,20

Republik Kongo 39,20 26,80

Ruanda 37,90 37,90

Sambia 37,10 34,00

Senegal 49,30 31,20

Seychellen 36,40 36,40

Sierra Leone 43,60 34,20

Simbabwe 37,10 34,00

Somalia 32,70 29,00

Südafrika 34,90 34,00

Sudan 43,60 41,40

Tansania 43,60 32,00

Togo 36,20 26,60

Tschad 36,20 26,60

Tunesien 36,20 29,20

Land TG in € NG in €

Uganda 41,40 32,00

Zentralafrikanische  
   Republik

39,20 29,00

Sätze der Auslandsreise­
gebühren – Amerika

Land TG in € NG in €

Argentinien 33,10 47,30

Bahamas 48,00 30,50

Barbados 51,00 43,60

Bolivien 26,60 25,10

Brasilien 33,10 36,40

Chile 37,50 36,40

Costa Rica 31,80 31,80

Dominikanische  
   Republik

39,20 43,60

Ecuador 26,60 21,60

El Salvador 31,80 26,20

Guatemala 31,80 31,80

Guyana 39,20 34,20

Haiti 39,20 27,70

Honduras 31,80 27,00

Jamaika 47,10 47,10

Kanada 41,00 34,20

Kolumbien 33,10 35,10

Kuba 54,10 27,70

Mexiko 41,00 36,40

Nicaragua 31,80 36,40

Niederländische  
   Antillen

43,60 27,70

Panama 43,60 36,40

Paraguay 33,10 25,10

Peru 33,10 25,10

Suriname 39,20 25,10

Trinidad und Tobago 51,00 43,60
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Land TG in € NG in €

Uruguay 33,10 25,10

USA 52,30 42,90
   New York und  
   Washington

65,40 51,00

Venezuela 39,20 35,10

Sätze der Auslandsreise­
gebühren – Asien

Land TG in € NG in €

Afghanistan 31,80 27,70

Armenien 36,80 31,00

Aserbaidschan 36,80 31,00

Bahrain 54,10 37,50

Bangladesch 31,80 34,20

Brunei 33,10 42,10

China 35,10 30,50

Georgien 36,80 31,00

Hongkong 46,40 37,90

Indien 31,80 39,90

Indonesien 39,20 32,00

Irak 54,10 36,40

Iran 37,10 29,00

Israel 37,10 32,50

Japan 65,60 42,90

Jemen 54,10 37,50

Jordanien 37,10 32,50

Kambodscha 31,40 31,40

Kasachstan 36,80 31,00

Katar 54,10 37,50

Kirgisistan 36,80 31,00

Korea,  
   Dem. Volksrepublik

32,50 32,50

Korea, Republik 45,30 32,50

Kuwait 54,10 37,50

Land TG in € NG in €

Laos 31,40 31,40

Libanon 31,80 35,10

Malaysia 43,60 45,10

Mongolei 29,40 29,40

Myanmar 29,40 29,40

Nepal 31,80 34,20

Oman 54,10 37,50

Pakistan 27,70 25,10

Philippinen 32,50 32,50

Saudi-Arabien 54,10 37,50

Singapur 43,60 44,70

Sri Lanka 31,80 32,70

Syrien 32,70 29,00

Tadschikistan 36,80 31,00

Taiwan 39,20 37,50

Thailand 39,20 42,10

Turkmenistan 36,80 31,00

Usbekistan 36,80 31,00

Vereinigte Arabische  
   Emirate

54,10 37,50

Vietnam 31,40 31,40

Sätze der Auslandsreise­
gebühren – Australien

Land TG in € NG in €

Australien 47,30 39,90

Neuseeland 32,50 36,40
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L 1, Seite 1, Version vom 09.10.2025L 1-2025 Bundesministerium für Finanzen – 12/2025 (Aufl. 2025)

Erklärung L1 zur ArbeitnehmerInnenveranlagung 2025
Wie füllen Sie dieses Formular richtig aus?
- Alle Angaben müssen der Wahrheit entsprechen
- In GROSSBUCHSTABEN und nur mit schwarzer oder blauer 
 Farbe ausfüllen - Betragsfelder in Euro und Cent
- Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufüllen
-	 Zutreffende	Punkte	sind	anzukreuzen
-  In dieser Erklärung ist auch die Verwendung einer anerkannten  
 Volksgruppensprache zulässig

An das Eingangsvermerk

Finanzamt Österreich
Postfach 260
1000 Wien 2025

1) Partner*in	sind	Ehepartner*in,		eingetragene*r	Partner*in.	Weiters	Lebensgefährten*innen mit mindestens einem Kind für das mindestens  
	 sieben	Monate	die	Familienbeihilfe	bezogen	wurde	(§	106	Abs.	3	EStG	1988).	Sie	werden	im	Folgenden	–	wenn	nicht	anders	angeführt	–	als	 
	 „Partner*in‟	bezeichnet.
2) Nur	wenn	der	derzeitige	Wohnsitz	nicht	in	Österreich	liegt,	geben	Sie	das	Kfz-Nationalitätszeichen	des	Wohnsitzstaates	an	(z.B.	D	für	

Deutschland,	H	für	Ungarn,	SK	für	Slowakei,	SLO	für	Slowenien)

T T M M J J J J
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1. Angaben zur Person
1.1 FAMILIEN- ODER NACHNAME

1.2 VORNAME  1.3  TITEL

1.4   10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card       1.5    Geschlecht

             
    

weiblich         

1.7 Personenstand am 31.12.2025 (nur ein Kästchen ankreuzen)                       seit (Datum bei ledig nicht erforderlich)
  verheiratet/in eingetragener Partnerschaft 1)

    in Lebensgemeinschaft 1)
 
           T T M M J J J J

  ledig    dauernd getrennt    geschieden      verwitwet

2. Derzeitige Wohnanschrift
2.1 STRASSE

2.2 Hausnummer   2.3 Stiege                                2.4  Türnummer                         2.5  WOHNSITZSTAAT 2) 

2.6 ORT 

2.7 Postleitzahl 2.8 Telefonnummer

3. Partner*in 1)

3.1 FAMILIEN- ODER NACHNAME

3.2 VORNAME  3.3   TITEL

3.4 10-stellige Sozialversicherungsnummer              3.5   Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
 laut e-card                                                                         mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)

T T M M J J J J

    männlich 

Tipp: Diese Erklärung können Sie auch 
papierlos über FinanzOnline (bmf.gv.at) 
ausfüllen und einreichen - rund um die 
Uhr und ohne besondere Software.

Welche Beilagen gibt es zu diesem Formular?
-	 L	1ab	für	außergewöhnliche	Belastungen
-	 L	1k	für	Kinder
-	 L	1k-bF	für	den	Familienbonus	Plus	in	besonderen	Fällen
-	 L	1d	zur	Berücksichtigung	von	Sonderausgaben
-	 L	1i	für	nichtselbständige	Einkünfte	ohne	Lohnsteuerabzug	 
	 (insb.	grenzüberschreitende	Sachverhalte)
Ergänzende Informationen finden Sie auch im 
Steuerbuch 2026 (bmf.gv.at) und in der Ausfüllhilfe L 2

inter/divers/
offen

1.6   Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)

L1-2025
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4. Anzahl (inländischer) Arbeitgeber*in/pensionsauszahlender Stellen

4.1 

Anzahl der (inländischen) gehalts- oder pensionsauszahlenden Stellen im Jahr 2025
Achtung: Erfolgt	keine	Eintragung,	verzögert	sich	die	Verarbeitung.
Sofern keine Bezüge vorhanden sind, den Wert 0 (Null)	eintragen.	Die	Beilage	eines	Lohnzettels	ist	nicht	erforderlich.

Folgende Bezüge zählen nicht zur „Anzahl der gehalts- oder pensionsauszahlenden Stellen‟:
Arbeitslosengeld,	Krankengeld,	Notstandshilfe,	Wochengeld,	Rehabilitationsgeld,	Pflegegeld,	Pflegekarenzgeld,	Entschädigungen	für	Waffen-
übungen,	Weiterbildungsgeld,	Bildungsteilzeitgeld	u.	Ä.,	rückgezahlte	Pflichtbeiträge,	Bezüge	aus	dem	Insolvenz-Entgelt-Fonds,	Bezüge	aus	
einer betrieblichen Vorsorge, Bezüge aus der Bauarbeiter-, Urlaubs- und Abfertigungskasse, Überbrückungshilfe, Bezüge auf Grund eines 
Dienstleistungsschecks.
Sollten	Sie	mehrere	Pensionen	bezogen	haben,	die	bereits	gemeinsam lohnversteuert worden sind, ist für diese gemeinsam versteuerten 
Pensionen	eine einzige pensionsauszahlende Stelle anzugeben.

4.2    Steuerfreie Einkünfte auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen
       (z.B. UNO, UNIDO) 725

Für (inländische und ausländische ) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ohne	Lohnsteuerabzug	verwenden	Sie	die	Beilage L 1i.

5. Alleinverdienerabsetzbetrag, Alleinerzieherabsetzbetrag
5.1 Alleinverdienerabsetzbetrag, Alleinerzieherabsetzbetrag

5.1.1  Alleinverdienerabsetzbetrag wird beantragt und ich erkläre, dass mein*e Partner*in diesen nicht in Anspruch nimmt.

5.1.2  Alleinerzieherabsetzbetrag wird beantragt.

Hinweis	zu	Punkt	5.1.1	und	5.1.2:	Bezug	von	Familienbeihilfe	für	mindestens	ein	Kind	laut	Punkt	5.1.3	erforderlich.

5.1.3 
Anzahl der Kinder, für die ich oder mein*e Partner*in für mindestens sieben Monate die Familienbeihilfe bezogen habe/
hat. Zur steuerlichen Berücksichtigung von Kindern verwenden Sie bitte für jedes Kind eine eigene Beilage L 1k.

6. Kindermehrbetrag 3)

6.1 Ich habe den Alleinverdienerabsetzbetrag (Punkt 5.1.1) oder den Alleinerzieherabsetzbetrag (Punkt 5.1.2) beantragt:

  Ich erkläre für einen allfälligen Kindermehrbetrag, dass ich 2025 an zumindest 30 Tagen betriebliche oder nichtselbständige  
  Einkünfte oder im gesamten Kalenderjahr nur Leistungen nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, Wochengeld oder Pflegekarenz- 
  geld bezogen habe.

6.2 Ich habe den Alleinverdienerabsetzbetrag (Punkt 5.1.1.) oder den Alleinerzieherabsetzbetrag (Punkt 5.1.2) nicht beantragt und  
 beziehe die Familienbeihilfe:
  Ich erkläre für einen allfälligen Kindermehrbetrag, dass ich 2025 an zumindest 30 Tagen betriebliche oder nichtselbständige Einkünfte  

oder im gesamten Kalenderjahr nur Leistungen nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, Wochengeld oder Pflegekarenzgeld 
bezogen habe und mein*e (Ehe-)Partner*in 2025 aus betrieblichen und/oder nichtselbständigen Einkünften ein Einkommen erzielt 
hat, aus dem sich eine Einkommensteuer vor Abzug der Absetzbeträge von weniger als 700 Euro ergibt. Dieser Betrag erhöht sich 
für jedes weitere Kind um 700 Euro.

7. Erhöhter Pensionistenabsetzbetrag
 Ich beantrage den erhöhten Pensionistenabsetzbetrag.

Voraussetzungen:	Eigene	Pensionseinkünfte	von	nicht	mehr	als	30.957	Euro,	kein	Anspruch	auf	den	Alleinverdienerabsetz- 
betrag,	verheiratet	oder	in	eingetragener	Partnerschaft	lebend	und	Einkünfte	der*des	Ehepartners*in	oder	der*des	eingetragenen	
Partners*in	nicht	mehr	als	2.673	Euro	jährlich.

8. Mehrkindzuschlag
 Ich beantrage den Mehrkindzuschlag für 2026, da für 2025 zumindest zeitweise Familienbeihilfe für mindestens 3 Kinder  

 bezogen wurde und das Haushaltseinkommen 55.000 Euro nicht überstiegen hat.
 Hinweis:	Wenn	Sie	mehr	als	6	Monate	in	einer	Ehe,	Lebensgemeinschaft	oder	eingetragenen	Partnerschaft	gelebt	haben,	ist	auch	 
 das	Einkommen	der*des	(Ehe-)Partners*in	bei	der	Berechnung	der	Grenze	von	55.000	Euro	zu	berücksichtigen.

3) Hinweise	zu	den	Voraussetzungen	finden	Sie	in	der	Ausfüllhilfe	L	2

9. Pendlerpauschale/Pendlereuro
Nur	ausfüllen,	wenn	der	Betrag	nicht	bereits	durch	Ihre*n	Arbeitgeber*in	in	richtiger	Höhe	berücksichtigt	wurde.	Die	Kennzahlen	sind	
gemeinsam	auszufüllen.	Die	Berechnung	erfolgt	laut	Pendlerrechner	unter	bmf.gv.at/pendlerrechner.	 
Die	Berechnungshilfe	L	34a	finden	Sie	unter:	https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=L34a

9.1 Pendlerpauschale - tatsächlich zustehender Gesamtjahresbetrag
abzüglich	eines	Kostenersatzes	für	ein	Öffi-Ticket	 718

9.2 Pendlereuro (Absetzbetrag) - tatsächlich zustehender Gesamtjahresbetrag 916

10. Werbungskosten
10.1 Werbungskosten ohne Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale 
 Achtung:	Sofern	kein	Arbeitszimmer	berücksichtigt	wird,	wird	ein	Telearbeitspauschale	auf	Grund	der	im	/in	den	Lohn- 
 zettel(n) angegebenen Telearbeitstage automatisch berücksichtigt und ist daher nicht	anzugeben.
10.1.1 Gewerkschaftsbeiträge und sonstige Beiträge zu Berufsverbänden und Inter- 
 essensvertretungen - tatsächlicher Gesamtjahresbetrag - ausgenommen  
 Betriebsratsumlage. Nur ausfüllen, wenn nicht bereits durch Ihre*n Arbeitge- 
 ber*in	(im	Lohnzettel)	in	richtiger	Höhe	berücksichtigt.	 717
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10.1.2 Gesamte Ausgaben im Veranlagungsjahr für ergonomisch geeignetes Mobiliar  
für Telearbeit (z.B. Schreibtisch, Drehstuhl, Schreibtischlampe) bei zumindest 
26 Telearbeitstagen 
Achtung:	Es	darf	keine	Eintragung	in	Kennzahl	159	und/oder	Kenn	zahl	9275	 
(E	1a	oder	E	1a-K)	erfolgen.	Hier	sind	nur	Ausgaben	des	Veranlagungsjahres  
(in voller Höhe)	anzugeben.	Ausgaben	aus	Vorjahren,	die	den	Höchstbetrag	
von	 300	 Euro	 überschritten	 haben,	 werden	 automatisch	 berücksichtigt	 und	 
dürfen	hier	nicht	eingetragen	werden. 158

10.1.3 Pflichtbeiträge auf Grund einer geringfügigen Beschäftigung und Pflichtbeiträge für  
 mitversicherte Angehörige sowie selbst einbezahlte Sozialversicherungsbeiträge 4) 274

Weitere Werbungskosten - Geben Sie jeweils den Jahresbetrag der Aufwendungen abzüglich steuerfreier Ersätze oder Vergütungen 
an.	Betragen	die	Werbungskosten	weniger	als	132	Euro	jährlich,	ist	eine	Eintragung	nicht	erforderlich.	5)

10.2 Werbungskosten mit Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale

10.2.1 Genaue Bezeichnung Ihrer beruflichen Tätigkeit (z.B. KOCH, VERKÄUFERIN; nicht ausreichend ist ANGESTELLTE, ARBEITER)

10.2.2 Digitale Arbeitsmittel (z.B. Computer, Internet) ohne Kürzung um ein allfälliges  
 Telearbeitspauschale (bei	Anschaffungen	über	1.000	Euro	inkl.	Umsatzsteuer	 
 tragen Sie hier nur die jährliche Abschreibung ein) 169
10.2.3 Andere Arbeitsmittel, die nicht in Kennzahl 169 zu erfassen sind 
 (bei	Anschaffungen	über	1.000	Euro	inkl.	Umsatzsteuer	tragen Sie hier nur  
 die jährliche Abschreibung ein) 719

10.2.4 Fachliteratur 
 (keine	allgemein	bildenden	Werke	wie	Lexika,	Nachschlagewerke,	Zeitungen	etc.) 720

10.2.5 Beruflich veranlasste Reisekosten  
 (ohne	Fahrtkosten	Wohnung/Arbeitsstätte	und	Familienheimfahrten) 721

10.2.6 Fortbildungs-, Ausbildungs- und Umschulungskosten 722

10.2.7 Kosten für Familienheimfahrten 300

10.2.8 Kosten für doppelte Haushaltsführung 723
10.2.9 Arbeitszimmer 
 Achtung:	Es	darf	keine	Eintragung	in	Kennzahl	158	erfolgen.	Nur	abzugsfähig,	 
 wenn	das	Arbeitszimmer	Mittelpunkt	der	gesamten	beruflichen	Tätigkeit	ist.	 159
10.2.10 Sonstige Werbungskosten, die nicht unter 10.2.2 bis 10.2.9 fallen
 (z.B. Betriebsratsumlage) Achtung:	Ein	als	Werbungskosten	zu	berücksichti- 
 gendes Telearbeitspauschale	wird	aus	dem/den	Lohnzettel(n)	automatisch	 
 berücksichtigt und darf hier nicht	eingetragen	werden. 724
10.2.11 Zur Geltendmachung eines Berufsgruppenpauschales tragen Sie ein:
A: Artist*in FM: Forstarbeiter*in mit Motorsäge V: Vertreter*in 
B: Bühnenangehörige*r, Filmschauspieler*in FO: Forstarbeiter*in ohne Motorsäge, P: Mitglied einer Stadt-, Gemeinde-
F: Fernsehschaffende*r Förster*in, Berufsjäger*in im Revierdienst oder Ortsvertretung
J: Journalist*in HA: Hausbesorger*in, soweit er*sie dem E: Expatriates im Sinne § 1 Z 11 der
M: Musiker*in Hausbesorgergesetz unterliegt Werbungskostenpauschalierungs-VO 6)

HE: Heimarbeiter*in

4) Krankenversicherungsbeiträge	zu	einer	privaten	Krankenversicherung	auf	Grund	einer	ausländischen	Versicherungspflicht	sind	im	L	1i	 
	 Punkt	2.2.2	zu	erfassen;	Krankenversicherungsbeiträge	zu	einer	ausländischen	gesetzlichen	Krankenversicherung	sind	im	L	17	Punkt	5	zu	 
	 erfassen.
5) Der	Zuzugsfreibetrag	für	Wissenschaftler	und	Forscher	(§	103	Abs.	1a	EStG	1988)	kann	nur	im	Formular	E	1	beantragt	werden.
6)  Nur Arbeitnehmer*innen, die im Auftrag einer*eines ausländischen Arbeitgebers*in in Österreich im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu  
	 einer	österreichischen	Konzerngesellschaft	oder	einer	österreichischen	Betriebsstätte	der*des	ausländischen	Arbeitgebers*in	befristet	 
	 beschäftigt	werden.	Siehe	dazu	auch	die	Verordnung.

7)  Von	der*dem	Arbeitgeber*in	erhaltene	Kostenersätze	(ausgenommen	Kostenersätze	an	Expatriates	betreffend	Reisekosten	iSd	§	26	Z	4	 
	 EStG	1988).	Auch bei Vertretern*innen sind Kostenersätze hier anzugeben.

                                          
Beruf - Kurzbezeichnung Zeiträume der Tätigkeiten: Beginn - Ende

 Erhaltene Kostenersätze ausgenommen   
 Telearbeitspauschale 7)

T T M M bis T T M M

T T M M bis T T M M
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11. Sonderausgaben
Aufgrund einer Datenübermittlung werden insbesondere inländische Kirchenbeiträge und Spenden an begünstigte inländische  
Empfänger sowie das „Öko-Sonderausgabenpauschale‟ automatisch berücksichtigt und müssen nicht	erklärt	werden.	Zur	Berück-
sichtigung	von	Sonderausgaben	in	anderen	Fällen	(zB	Steuerberatungskosten,	Renten	und	dauernde	Lasten,	Nachkauf	von	Versicherungs-
zeiten) verwenden Sie die Beilage L 1d.
Zur Berücksichtigung des Verlustabzuges (Berücksichtigung von betrieblichen Verlusten aus vergangenen Jahren als Sonderausgabe) 
verwenden Sie das Formular E 1 oder E 7.

12. Außergewöhnliche Belastungen
Zur Geltendmachung von außergewöhnlichen Belastungen verwenden Sie die Beilage L 1ab.	
Zur	Geltendmachung	von	außergewöhnlichen	Belastungen	für Kinder verwenden Sie je Kind eine Beilage L 1k.

13. Opferausweis, Amtsbescheinigung

    Ich besitze auf Grund meiner politischen Verfolgung in der Zeit von 1938 bis 1945 einen Opferausweis und/oder eine Amtsbescheinigung.

14. Bankverbindung Wenn dem Finanzamt Ihre Bankverbindung bekannt ist, erfolgt die Überweisung des Guthabens auto- 
 matisch	auf	dieses	Konto,	sofern	kein	Abgabenrückstand	besteht.

14.1   IBAN (nur ausfüllen, wenn Sie dem Finanzamt noch keine Bankverbindung bekanntgegeben haben oder Sie diese geändert haben)

14.2 BIC (nur auszufüllen, wenn IBAN nicht mit  
 AT beginnt und die Empfängerbank nicht am  
 einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum  
 SEPA	teilnimmt)

        Sie	finden	diese	Codes	(IBAN,	BIC)	auf	Ihrem	Kontoauszug	und	auf	 
								Ihrer	Bankomatkarte.

14.3   Ich beantrage die Barauszahlung (Beachten Sie, dass Geldbeträge 
																nur	persönlich	bei	der	Post	behoben	werden	können)

15. Freibetragsbescheid

15.1   Ich beantrage einen Freibetragsbescheid.

15.2   Ich beantrage einen niedrigeren Freibetragsbescheid in Höhe von jährlich           449  
16. Beilagen
Kreuzen	Sie	an,	welche	Beilagen	Sie	mit	dieser	L	1	Erklärung	abgeben.	Bei	L	1k	bzw.	L	1k-bF	geben	Sie	die	Anzahl	an.

  Beilage L 1ab für außergewöhnliche Belastungen

  Beilage L 1d zur Berücksichtigung von Sonderausgaben 

  Beilage L 1i für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ohne Lohnsteuerabzug bzw. mit Auslandsbezug  

  Anzahl der Beilagen L 1k für ein Kind (für	jedes	Kind	ist	eine	eigene	Beilage	L	1k	zu	verwenden)

  Anzahl der Beilagen L 1k-bF für den Familienbonus Plus in besonderen Fällen (für	jedes	Kind	ist	eine	eigene	Beilage	L	1k-bF zu 
         verwenden)

Datum, Unterschrift

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Hinweise
Familienbonus Plus/Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag/erhöhter Pensionistenabsetzbetrag
Wenn	Ihr	Arbeitgeber	bzw.	Ihre	pensionsauszahlende	Stelle	den	Familienbonus	Plus,	den	Alleinverdienerabsetzbetrag,	den	Alleinerzieherabsetz-
betrag	oder	den	erhöhten	Pensionistenabsetzbetrag	bereits	in	der	monatlichen	Lohnverrechnung	berücksichtigt	hat	und	die	Voraussetzungen	
vorliegen,	müssen	Sie	diese	Steuerabsetzbeträge	erneut	beantragen,	um	eine	Nachforderung	zu	vermeiden.

Zwischenstaatlicher Informationsaustausch
Internationale	Vereinbarungen	sehen	einen	wechselseitigen	Informationsaustausch	zwischen	den	Finanzverwaltungen	einzelner	Staaten	vor.	
So	erhalten	wir	zu	den	in	Österreich	lebenden	Personen	Informationen	über	deren	Einkünfte	und	Vermögen	im	Ausland.	Ebenso	geben	wir	 
Informationen	über	in	Österreich	bezogene	Einkünfte	oder	hier	vorhandenes	Vermögen	weiter,	wenn	die	jeweiligen	Personen	im	Ausland	leben.

Originaldokumente und Belege
Bewahren	Sie	Ihre	Originaldokumente	und	Belege	mindestens	7	Jahre	für	eine	etwaige	Überprüfung	auf.	Übermitteln	Sie	uns	mit	dieser	 
Erklärung keine	zusätzlichen	Unterlagen	als	Nachweis.

Richtigkeits- und Vollständigkeitserklärung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige
Angaben strafbar sind.
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L 1k, Seite 1, Version vom 25.04.2025L 1k-2025 Bundesministerium für Finanzen – 12/2025 (Aufl. 2025)

Beilage L 1k für 2025 
zum Formular L 1 oder E 1 für:

Eingangsvermerk

• Familienbonus Plus (Punkt 3), unbedingt ausfüllen - auch wenn schon bei*m Arbeitgeber*in beantragt
• Unterhaltsabsetzbetrag (Punkt 4), 
• Außergewöhnliche Belastungen für Kinder (Punkt 5)
• Nachversteuerung des Arbeitgeber*innenzuschusses für Kinderbetreuung (Punkt 6).

1) Als Beilage zum Formular L 1 muss die Steuernummer (das Feld 1.2) nicht ausgefüllt werden.
2) Geben Sie das Kfz-Nationalitätszeichen des Landes an - z.B. A für Österreich, D für Deutschland, H für Ungarn, SK für Slowakei, SLO für 

Slowenien
3) Für das Kind steht kein Unterhaltsabsetzbetrag zu.
4) Für das Kind steht ein Unterhaltsabsetzbetrag zu.
5) Punkt 4.1 muss jedenfalls ausgefüllt werden.
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3.  Familienbonus Plus

2.1 FAMILIEN- ODER NACHNAME

2.2 VORNAME 2.3 10-stellige Sozialversicherungsnr. des Kindes

2.4 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)

2025Tipp: Diese Erklärung können Sie auch 
papierlos über FinanzOnline (bmf.gv.at) 
ausfüllen und einreichen - rund um die 
Uhr und ohne besondere Software.

Wie füllen Sie dieses Formular richtig aus?
- Alle Angaben müssen der Wahrheit entsprechen
- In GROSSBUCHSTABEN und nur mit schwarzer oder blauer 
 Farbe ausfüllen - Betragsfelder in Euro und Cent 

- Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufüllen
-	 Zutreffende	Punkte	sind	anzukreuzen
-  In dieser Erklärung ist auch die Verwendung einer 
 anerkannten Volksgruppensprache zulässig

An das

Finanzamt Österreich
Postfach 260
1000 Wien

1.  Angaben zur*zum Antragsteller*in

T T M M J J J J

1.1   10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card

1.3 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)1.2 Steuernummer 1)

3.1 Ich habe oder mein*e (Ehe-)Partner*in hat für das Kind im Jahr 2025 keine Unterhaltszahlungen (Alimente) erhalten 3)

 Ich beziehe die Familienbeihilfe und beantrage den

 Mein*e (Ehe-)Partner*in bezieht die Familienbeihilfe und ich beantrage den

3.2 Für das Kind wurden Unterhaltszahlungen (Alimente) für das gesamte Jahr 2025 im vollen Umfang geleistet 4)

 Ich habe die Familienbeihilfe und den vollen Unterhalt erhalten und beantrage den

 Ich habe die vollen Unterhaltszahlungen 5) geleistet und beantrage den

halben ganzen Familienbonus Plus

halben ganzen Familienbonus Plus

halben ganzen Familienbonus Plus

halben ganzen Familienbonus Plus

•	 Der	Familienbonus	Plus	ist	bei	einer	Veranlagung	jedenfalls zu beantragen, auch wenn er bereits beim Arbeitgeber*in berücksichtigt  
 worden ist. Sonst kann es zu einer ungewollten Nachzahlung kommen. Sie können auch eine andere Aufteilung als beim Arbeit- 
 geber*in beantragen.
•	 Der	Familienbonus	Plus	kann	für	jedes	Kind	höchstens	einmal	zur	Gänze	berücksichtigt	werden	und	reduziert	die	Einkommensteuer	 
 höchstens auf Null.
•	 Wenn	Sie	den	Familienbonus	Plus	beantragen,	beachten	Sie,	dass	für	jedes	Kind	in	Summe	nicht	mehr	als	der	ganze	Familienbonus	Plus	 
 in Anspruch genommen werden kann. Andernfalls kommt es zur Berücksichtigung jeweils der Hälfte.
•	 Stimmen Sie sich mit dem anderen Elternteil ab, damit nicht zu viel beantragt wird und es nicht zu einer unerwünschten Nach- 
 zahlung kommt.
•	 Mit	dieser	Beilage	können	Sie	den	Familienbonus	Plus	beantragen,	wenn	Ihre	familiären Verhältnisse im gesamten Jahr 2025  
 unverändert waren: 
 - Punkt 3.1 ist auszufüllen, wenn für das Kind keine Unterhaltszahlungen (Alimente) zu leisten waren (z.B. Kind bei aufrechter Ehe) oder  
   für das Kind, für das Unterhaltszahlungen (Alimente) zu zahlen waren, aber 2025 keine Zahlungen erfolgt sind.
 - Punkt 3.2 ist auszufüllen, wenn für das Kind Unterhalt zu leisten war und dieser für das gesamte Jahr in voller Höhe bezahlt wurde.
•	 Für	besondere	Fälle	verwenden	Sie	bitte	das	Formular	L	1k-bF

2.5 Kennnummer der europäischen Krankenversicherungskarte,                    2.6  Wohnsitzstaat
wenn keine Sozialversicherungsnummer vorhanden ist                                  des Kindes 2)

2.  Angaben zum Kind (für jedes Kind ist eine eigene Beilage L 1k auszufüllen)

Ergänzende Informationen finden Sie auch im Steuerbuch 2026 (bmf.gv.at) und in der Ausfüllhilfe L 2

T T M M J J J J
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5.  Außergewöhnliche Belastungen für das Kind 7)

5.1 Ich mache außergewöhnliche Belastungen für ein Kind ohne Behinderung  
(zB Krankheitskosten) - abzüglich Ersätze und Vergütungen - geltend

5.2 Ich trage die Kosten für die auswärtige Berufsausbildung (Punkt 5.3) und die  
Behinderung des Kindes (Punkt 5.4) in nebenstehendem Prozentausmaß  %

5.3 Ich beantrage das Pauschale für auswärtige Berufsausbildung des Kindes  
(Kostentragung siehe Punkt 5.2)

 5.3.1  Dauer der auswärtigen Berufsausbildung                                             in Monaten

 5.3.2  Postleitzahl des  
   Ausbildungsortes 

5.4 Angaben zur Behinderung des Kindes (Kostentragung siehe Punkt 5.2)
 5.4.1 Ich beantrage für das Kind den pauschalen Freibetrag für Behinderung (§ 35 

Abs. 3 EStG) Voraussetzung:	Mind.	25%	Behinderung,	kein	Pflegegeldbezug,	kein	
Bezug erhöhter Familienbeihilfe) und es werden in Punkt 5.4.7 keine tatsächlichen 
Kosten wegen Behinderung geltend gemacht (Achtung: Es darf keine Eintragung in 
Punkt 5.4.3 und 5.4.7 erfolgen)

Grad der Behinderung

 %
 5.4.2 Ich beantrage für das Kind den pauschalen Freibetrag für Diätverpflegung wegen:

    Zuckerkrankheit, Tuberkulose, Zöliakie, Aids

    Gallen-, Leber-, Nierenkrankheit

    Magenkrankheit, andere innere Erkrankung

 5.4.3 Ich beantrage den pauschalen Freibetrag von monatlich 262 Euro für ein erheblich 
behindertes Kind, für das erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird. Ich mache 
unter Punkt 5.4.7 keine tatsächlichen Kosten geltend.

  (Achtung: Es darf keine Eintragung in Punkt 5.4.1, 5.4.2 und 5.4.7 erfolgen)
von M M bis M M 2025

 5.4.4 Monatlicher Bezug einer pflegebedingten Geldleistung in Höhe von
  (Bei ganzjährigem Bezug steht kein Freibetrag für Behinderung gemäß  
  Punkt 5.4.1 zu)

  Zeitraum der pflegebedingten Geldleistung
von M M bis M M 2025

 5.4.5 Schulgeld für eine Sonder(Pflege)-Schule bzw. Behindertenwerkstätte

 5.4.6 Unregelmäßige Ausgaben für Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl, Hörgerät, Blindenhilfsmittel) 
  sowie Kosten der Heilbehandlung (z.B. ärztliche Kosten, Medikamente) 
  Allfällige Kostenersätze habe ich abgezogen.

 5.4.7 Anstelle der pauschalen Freibeträge (Punkt 5.4.1, 5.4.2 oder 5.4.3) werden tatsächliche  
Kosten geltend gemacht. Allfällige pflegebedingte Geldleistungen habe ich 
abgezogen. (Achtung: Es darf keine Eintragung in Punkt 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5 
oder 5.4.6 erfolgen.) Soweit pauschale Freibeträge zustehen, müssen diese Werte 
in die Berechnung einbezogen werden.

L 1k-2025 L 1k, Seite 2, Version vom 25.04.2025

2) Geben Sie das Kfz-Nationalitätszeichen des Landes an - z.B. A für Österreich, D für Deutschland, H für Ungarn, SK für Slowakei, SLO für 
Slowenien

6) Bei	unterjähriger	Änderung	der	monatlichen	Unterhaltsverpflichtung	geben	Sie	den	Durchschnittswert	an.	
7) Nur	für	ein	Kind,	für	das	Sie	oder	Ihr*e	(Ehe-)Partner*in	im	Veranlagungsjahr	mindestens	7	Monate	die	Familienbeihilfe	bezogen	haben/hat	 
	 oder	für	welches	Ihnen	mindestens	für	7	Monate	der	Unterhaltsabsetzbetrag	zusteht	(§	106	EStG	1988).	Punkt	5.3	ist	davon	nicht	betroffen.

 Zeitraum der Unterhaltsleistungen

4.2 Summe der Unterhaltsleistungen für ein Kind, das sich ständig im Ausland 
 (außerhalb der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island) aufhält und  
 für das kein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht

von M M bis M M 2025

5.3.3 Ausbildungsstaat 
  (Kfz-Nationalitäts-
   zeichen) 2)

4.  Unterhaltsabsetzbetrag und Unterhaltsleistungen

Höhe der monatlichen Unterhalts-
verpflichtung 6):    

Insgesamt im Jahr 2025 geleistete 
Unterhaltszahlungen:  

4.1 Unterhaltsabsetzbetrag für ein nicht haushaltszugehöriges Kind, für das ich den gesetzlichen Unterhalt geleistet habe (immer beide  
 Betragsfelder ausfüllen)

L1k-2025
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6. Nachversteuerung des Arbeitgeber*innenzuschusses für Kinderbetreuung

Der Arbeitgeber*innenzuschuss für Kinderbetreuung ist bei der Lohnsteuerberechnung zu 
Unrecht steuerfrei belassen worden. Der Zuschuss ist nachzuversteuern in Höhe von

L 1k-2025 L 1k, Seite 3, Version vom 25.04.2025

Datum, Unterschrift

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Originaldokumente und Belege: Bewahren Sie Ihre Originaldokumente und Belege mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf. 
Übermitteln Sie uns mit dieser Erklärung keine zusätzlichen Unterlagen als Nachweis.

Richtigkeits- und Vollständigkeitserklärung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige
Angaben strafbar sind.
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Steuerformular L 1k-bF

L1k-bF-2025

L 1k-bF, Seite 1, Version vom 25.04.2025L 1k-bF-2025 Bundesministerium für Finanzen – 12/2025 (Aufl. 2025)

Beilage L 1k-bF für 2025 
zum Formular L 1 oder E 1 für den Familienbonus Plus in besonderen Fällen

Eingangsvermerk

1) Als Beilage zum Formular L 1 muss die Steuernummer (das Feld 1.2) nicht ausgefüllt werden.
2) Geben Sie für den Wohnsitzstaat das Kfz-Nationalitätszeichen des Landes an - z.B. A für Österreich, D für Deutschland, H für Ungarn, SK 

für Slowakei, SLO für Slowenien
3) Punkt 4.1 im Formular L 1 k muss jedenfalls ausgefüllt werden. Kreuzen Sie die Monate an, für die Sie Anspruch auf den Unterhalts- 
	 absetzbetrag	haben.	Informationen	finden	Sie	im	Punkt	12	der	Ausfüllhilfe	L	1k-bF-Erl.

3.  Familienbonus Plus in besonderen Fällen (Nähere	Erläuterungen	finden	Sie	in	der	Ausfüllhilfe	L	1k-bF-Erl)

2.1 FAMILIEN- ODER NACHNAME

2.2 VORNAME 2.3 10-stellige SV-Nummer des Kindes
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2025
Monat

Meine Beziehung zum Kind Ich beantrage den 
Familienbonus Plus

Ich bin Familienbeihilfen-
bezieher*in

Ich bin (Ehe-)Partner*in des 
familienbeihilfenberechtigten 

Elternteiles

Ich bin Unterhaltszahler*in  
und habe Anspruch auf den  
Unterhaltsabsetzbetrag 3)

halb ganz

Jänner

Februar

März

April

Mai

2025Tipp: Diese Erklärung können Sie auch 
papierlos über FinanzOnline (bmf.gv.at) 
ausfüllen und einreichen - rund um die 
Uhr und ohne besondere Software.

Wie füllen Sie dieses Formular richtig aus?
- Alle Angaben müssen der Wahrheit entsprechen
-	 In	GROSSBUCHSTABEN	und	nur	mit	schwarzer	oder	blauer	
 Farbe ausfüllen 
-  Betragsfelder in Euro und Cent

- Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufüllen
-	 Zutreffende	Punkte	sind	anzukreuzen
-		In	dieser	Erklärung	ist	auch	die	Verwendung	einer	
	 anerkannten	Volksgruppensprache	zulässig

An das

Finanzamt Österreich
Postfach 260
1000 Wien

1.  Angaben zur*zum Antragsteller*in

T T M M J J J J

1.3 Geburtsdatum (wenn keine	SV-Num-
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)1.2 Steuernummer 1)

1.1   10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card (SV-Nummer)

Im Jahr 2025 lagen besondere Verhältnisse vor, die eine monatliche Betrachtung des Familienbonus Plus erfordern - z.B.:
•		 Trennung	der	(Ehe-)Partner	im	Jahr	2025
•		 Begründung	einer	Ehe	oder	einer	eingetragenen	Partnerschaft	im	Jahr	2025
•		 Begründung	einer	Lebensgemeinschaft,	die	im	Jahr	2025	mehr	als	sechs	Monate	bestanden	hat
•		 Unterhaltszahlungen	für	das	Kind	wurden	im	Jahr	2025	nicht	in	vollem	Umfang	geleistet
•		 Tod	der*des	(Ehe-)Partners*in	bzw.	des	Unterhaltszahlers	im	Jahr	2025
•		 Unterjähriger	Wechsel	im	Bezug	der	Familienbeihilfe

2.5 Kennnummer der europäischen Krankenversicherungskarte,                   2.6  Wohnsitzstaat
wenn keine SV-Nummer vorhanden ist                                                       des Kindes 2)

T T M M J J J J

2.4 Geburtsdatum (wenn keine	SV-Num-
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)

2.  Angaben zum Kind (für jedes Kind ist eine eigene Beilage L 1k-bF auszufüllen)

Ergänzende Informationen finden Sie auch im Steuerbuch 2026 (bmf.gv.at) und in der Ausfüllhilfe L 2
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Datum, Unterschrift

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Hinweise
Originaldokumente und Belege
Bewahren	Sie	Ihre	Originaldokumente	und	Belege	mindestens	7	Jahre	für	eine	etwaige	Überprüfung	auf.	Übermitteln	Sie	uns	mit	dieser	
Erklärung	keine zusätzlichen Unterlagen als Nachweis.

Richtigkeits- und Vollständigkeitserklärung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige
Angaben strafbar sind.

2025
Monat

Meine Beziehung zum Kind Ich beantrage den 
Familienbonus Plus

Ich bin Familienbeihilfen-
bezieher*in

Ich bin (Ehe-)Partner*in des 
familienbeihilfenberechtigten 

Elternteiles

Ich bin Unterhaltszahler*in
und habe Anspruch auf den  

Unterhaltsabsetzbetrag
halb ganz

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember
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3. Außergewöhnliche Belastungen (je Kennzahl nur den Gesamtjahresbetrag in Euro und Cent anführen)
Zur Geltendmachung von außergewöhnlichen Belastungen für Kinder verwenden Sie für jedes Kind eine Beilage L 1k.

Außergewöhnliche Belastungen mit Selbstbehalt (abzüglich erhaltener Ersätze 
oder Vergütungen)
3.1 Krankheitskosten (inkl. Zahnersatz) 730
3.2 Begräbniskosten (soweit nicht gedeckt durch: Nachlassaktiva, Versicherungsleis- 
 tungen, steuerfreie Ersätze durch Arbeitgeber*in, Vermögensübertragung innerhalb  
 der letzten 7 Jahre vor Ableben) 731
3.3 Kurkosten nach Abzug einer anteiligen Haushaltsersparnis für Verpflegung (Voll-

pension) in Höhe von 5,23 Euro täglich 734

3.4 Sonstige außergewöhnliche Belastungen, die nicht unter 3.1 bis 3.3 fallen 735

Außergewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt

3.5 Katastrophenschäden (abzüglich erhaltener Ersätze oder Vergütungen) 475

2. Höhe der Einkünfte von Ehepartner*in oder eingetragene*r Partner*in

 Ich erkläre, dass die jährlichen Einkünfte meiner*meines Ehepartners*in, meiner*meines eingetragenen Partners*in 7.284 Euro  
 nicht überschritten haben.

Hinweis: In diesem Fall stehen ein geringerer Selbstbehalt bei außergewöhnlichen Belastungen und behinderungsbedingte Auf-
wendungen der*des Ehepartners*in oder der*des eingetragenen Partners*in zu (Formular L 1ab).

Beilage L 1ab für 2025
zum Formular L 1 oder E 1 für außergewöhnliche Belastungen

An das Eingangsvermerk

L 1ab, Seite 1, Version vom 02.06.2025L 1ab-2025 Bundesministerium für Finanzen - 12/2025 (Aufl. 2025)

1)  Als Beilage zum Formular L 1 muss das Feld 1.2 nicht ausgefüllt werden.
2)  Partner*in sind Ehepartner*in,  eingetragene*r Partner*in. Weiters Lebensgefährten*innen mit mindestens einem Kind für das mindestens  
 sieben Monate die Familienbeihilfe bezogen wurde (§ 106 Abs. 3 EStG 1988). Sie werden im Folgenden – wenn nicht anders angeführt – als  
 „Partner*in‟ bezeichnet.
3)  Ein Behindertenpass oder Bescheid über die Behinderteneinstufung liegt vor und ist über Aufforderung des Finanzamtes vorzulegen. 

1. Angaben zur Person
1.1 10-stellige Sozialversicherungsnummer 
      laut e-card

1.3 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)

T T M M J J J J
1.2 Steuernummer 1)
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Wie füllen Sie dieses Formular richtig aus?
- Alle Angaben müssen der Wahrheit entsprechen
- In GROSSBUCHSTABEN und nur mit schwarzer oder blauer 
 Farbe ausfüllen - Betragsfelder in Euro und Cent

2025Tipp: Diese Erklärung können Sie auch 
papierlos über FinanzOnline (bmf.gv.at) 
ausfüllen und einreichen - rund um die 
Uhr und ohne besondere Software.

- Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufüllen
- Zutreffende Punkte sind anzukreuzen
-  In dieser Erklärung ist auch die Verwendung einer anerkannten  
 Volksgruppensprache zulässig

Außergewöhnliche Belastung ab Behinderungs- 
grad von 25 % oder bei Pflegegeldbezug Antragsteller*in Partner*in 2)

3.6 Ich beantrage den Freibetrag für Behinde-
rung (Voraussetzung: mind. 25% Behinde-
rung, kein Pflegegeldbezug) und es werden 
keine tatsächlichen Kosten wegen Behinderung 
(Kennzahlen 439/418) geltend gemacht

Grad der Behinderung 3) 

 %

Grad der Behinderung 3) 

 %

3.7 Ich beantrage den pauschalen Freibetrag für  
Diätverpflegung wegen folgender Krankheit 
(Voraussetzung: Behinderungsgrad von mind. 
25%, davon mind. 20% entfallend auf die Be-
hinderung, aufgrund der Diät gehalten werden 
muss):

  Zuckerkrankheit, Tuberkulose, 
Zöliakie, Aids

  Gallen-, Leber-, Nierenkrankheit

  Magenkrankheit,  
andere innere Erkrankung

  Zuckerkrankheit, Tuberkulose, 
Zöliakie, Aids

  Gallen-, Leber-, Nierenkrankheit

  Magenkrankheit,  
andere innere Erkrankung

3.8 Pflegegeld, Blindenbeihilfe oder eine andere 
pflegebedingte Geldleistung wird bezogen 
(Hinweis: Bei ganzjährigem Bezug steht kein 
Freibetrag für Behinderung gemäß Punkt 3.6 
zu)

Beginn  Ende

M M bis M M 2025

Beginn  Ende

M M bis M M 2025

Ergänzende Informationen finden Sie auch im Steuerbuch 2026 (bmf.gv.at) und in der Ausfüllhilfe L 2

Finanzamt Österreich
Postfach 260
1000 WienSteuerformular L 1ab

L1ab-2025
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Außergewöhnliche Belastung ab Behinderungs- 
grad von 25 % oder bei Pflegegeldbezug Antragsteller*in Partner*in

3.9 Ich beantrage den pauschalen Freibetrag für 
das auf die behinderte Person zugelassene 
Kraftfahrzeug. Es liegt eine Mobilitätsein-
schränkung oder ein Ausweis gemäß § 29b 
StVO 1960 vor.

  ja   ja

3.10 Ich mache nachweisbare Taxikosten wegen 
festgestellter Mobilitätseinschränkung geltend 
und es ist kein auf die behinderte Person zuge-
lassenes Kraftfahrzeug vorhanden.

435 436

3.11 Ich mache unregelmäßige Ausgaben für Hilfs-
mittel wie zum Beispiel Rollstuhl, Hörgerät, Blin-
denhilfsmittel oder Kosten der Heilbehandlung  
wie ärztliche Kosten, Medikamente geltend. 

 Erhaltene Kostenersätze habe ich abgezogen.

476 417

Tatsächliche Kosten auf Grund einer Behinderung Antragsteller*in Partner*in

3.12 Ich mache anstelle der pauschalen Freibeträge 
für Behinderung die tatsächlichen Ausgaben 
geltend, wie zum Beispiel Kosten für ein Pflege-
heim. Erhaltene pflegebedingte Geldleis-
tungen und eine anteilige Haushaltser-
sparnis von monatlich 156,96 Euro habe 
ich abgezogen.

439 418

Beachten Sie: Wenn Sie die tatsächlichen Kosten einer Behinderung geltend machen, darf keine Eintragung unter den Punkten 3.6, 
3.7, 3.9, 3.10 und 3.11 erfolgen. In diesem Fall müssen sämtliche Positionen berechnet und die Endsumme unter den KZ 439 oder 
418 eingetragen werden. Soweit pauschale Freibeträge für Diätverpflegung oder für ein Kfz wegen Mobilitätseinschrän kung oder 
eines Ausweises gemäß § 29b StVO zustehen, müssen diese Werte in die Berechnung einbezogen werden.

Datum, Unterschrift

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Hinweise
Originaldokumente und Belege
Bewahren Sie Ihre Originaldokumente und Belege mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf. Übermitteln Sie uns mit dieser 
Erklärung keine zusätzlichen Unterlagen als Nachweis.

Richtigkeits- und Vollständigkeitserklärung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige
Angaben strafbar sind.

L1ab-2025
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Steuerformular L 1i

L1i-2025

Beilage L 1i für 2025
zum Formular L 1 oder E 1 für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ohne Lohnsteuerabzug bzw. 
mit Auslandsbezug

• Zusatzangaben bei Erfüllung bestimmter grenzüberschreitender Kriterien
• Antrag auf Veranlagung bei beschränkter Steuerpflicht (§ 102 Abs. 1 Z 3)
• Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 4)
• Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung (§ 67a)

Eingangsvermerk

L 1i, Seite 1, Version vom 02.06.2025L 1i-2025 Bundesministerium für Finanzen - 12/2025 (Aufl. 2025)

1) Als Beilage zum Formular L 1 muss die Steuernummer (das Feld 1.2) nicht ausgefüllt werden.
2)  Wird dieser Punkt angekreuzt, ist Punkt 1.4.6 oder 1.4.7 nicht mehr anzukreuzen.
3) Tragen Sie Einkünfte von dritter Seite in Kennzahl 359 und Einkünfte aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung in Punkt 7 ein.
4) Tragen Sie die Einkünfte in Kennzahl 453 ein, wenn ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Befreiungsmethode oder aufgrund der  
	 unbeschränkten	Steuerpflicht	der	nationale	Progressionsvorbehalt	zur	Anwendung	kommt.
5) Von der*dem Arbeitgeber*in bzw. der pensionsauszahlenden Stelle wird dem Finanzamt ein Lohnzettel (L 16) übermittelt.
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2025Tipp: Diese Erklärung können Sie auch 
papierlos über FinanzOnline (bmf.gv.at) 
ausfüllen und einreichen - rund um die 
Uhr und ohne besondere Software.

Bei beschränkter Steuerpflicht beachten Sie bitte:
Wenn	 Sie	 als	 beschränkt	 Steuerpflichtiger	 nur	 Einkünfte	 aus	
nichtselbständiger Arbeit bezogen haben, verwenden Sie das 
Formular L 1 und diese Beilage (L 1i). 
Wenn Sie auch noch andere Einkünfte bezogen haben, verwenden  
Sie nur die Einkommensteuererklärung für beschränkt Steuer- 
pflichtige	(Formular	E	7);	in	diesem	Fall	darf	diese	Beilage	(L	1i)	
nicht verwendet werden.
Ausführliche steuerliche Informationen und Tipps zur Arbeit- 
nehmerInnenveranlagung	 finden	 Sie	 im	 Steuerbuch	 2026	 
(bmf.gv.at) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Wie füllen Sie dieses Formular richtig aus?
- Alle Angaben müssen der Wahrheit entsprechen
- In GROSSBUCHSTABEN und nur mit schwarzer oder blauer 
 Farbe ausfüllen 
- Betragsfelder in Euro und Cent
- Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufüllen
-	 Zutreffende	Punkte	sind	anzukreuzen
- In dieser Erklärung ist auch die Verwendung einer 
 anerkannten Volksgruppensprache zulässig
Gesetzliche Bestimmungen beziehen sich auf das EStG 1988

An das

Finanzamt Österreich
Postfach 260
1000 Wien

1. Angaben zur Person

1.4   Ich hatte im Jahr 2025 einen Wohnsitz oder meinen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich und war
  1.4.1   Grenzgänger im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 4 lit. g
 
 1.4.2   bei einer*einem ausländischen Arbeitgeber*in ohne Lohnsteuerabzug in Österreich beschäftigt, aber nicht Grenzgänger 
 1.4.3   bei einer in Österreich bestehenden ausländischen diplomatischen Vertretungsbehörde oder internationalen
    Organisation (z.B. UNIDO) beschäftigt (sur-place-Personal) 
 1.4.4   Bezieher*in einer ausländischen Pension 2)

 1.4.5   Bezieher*in von Einkünften von dritter Seite ohne Lohnsteuerabzug (zB Bonusmeilen, Provisionen) oder von  
    Einkünften aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung 3) 

 1.4.6   in einem Land tätig, für welches das Doppelbesteuerungsabkommen die Anrechnungsmethode vorsieht

 1.4.7   Bezieher*in ausländischer nichtselbständiger Einkünfte, die in Österreich steuerfrei aber zum Progressionsvorbehalt  
    heranzuziehen sind 4)

1.5   Ich hatte im Jahr 2025 keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich und war
  1.5.1   bei einer*einem Arbeitgeber*in beschäftigt, die*der einen Lohnsteuerabzug in Österreich vorgenommen hat   
    (z.B. als Tagespendler*in, Saisonarbeiter*in, etc.) 5) 
 1.5.2   Bezieher*in einer österreichischen Pension 5)
 
 1.5.3   bei einer*einem ausländischen Arbeitgeber*in ohne Verpflichtung zum Lohnsteuerabzug in Österreich beschäftigt

 1.5.4   Bezieher*in von Einkünften von dritter Seite ohne Lohnsteuerabzug (Bonusmeilen, Provisionen etc.) oder von  
    Einkünften aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung 3)

Punkt 1.5 ist nur auszufüllen, wenn diese Beilage mit einem Formular L 1 abgegeben wird. 
Beachten Sie auch die Punkte 5. und 6.

T T M M J J J J

1.1 10-stellige Sozialversicherungsnummer 
      laut e-card

1.3 Geburtsdatum (wenn keine SV-Num-
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)1.2 Steuernummer 1)
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2. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, für die Österreich das Besteuerungsrecht zusteht
2.1 Einkünfte OHNE Lohnausweis (kein Formular L 17 vorhanden) 8)

2.1.1  Einkünfte ohne Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar für Telearbeit 
 (Einnahmen abzüglich Werbungskosten ohne Kennzahl 158) 
 Achtung: Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar für Telearbeit sind  
 im Formular L 1 (E 1) in Kennzahl 158 einzutragen und dürfen bei Ermittlung  
 des Wertes für Kennzahl 359 nicht nochmals berücksichtigt werden. 359

   Ich erkläre, dass die Kennzahl 359 ausschließlich Pensionsbezüge enthält.

2.1.2  Bei Ermittlung der Einkünfte (Kennzahl 359) wurden Sozialversicherungsbeiträge  
 berücksichtigt in Höhe von 183

2.1.3  Anzurechnende ausländische Steuer für Einkünfte gemäß Kennzahl 359 377

2.2    Einkünfte, für die ein Lohnausweis (Formular L 17) vorliegt

    Anzahl der Lohnausweise/Lohnbescheinigungen (Formular L 17) über meine Bezüge gemäß Punkt 1.4.1 bis 1.4.4  
    und 1.4.6 oder 1.5.3. Schließen Sie die Lohnausweise/Lohnbescheinigungen nur dann an, wenn diese von der
2.2.1  auszahlenden Stelle nicht elektronisch übermittelt werden

2.2.2 Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung auf Grund einer ausländischen  
 Versicherungspflicht.

Achtung: Die Beträge dürfen nicht im Formular L 1 oder im Formular L 17 
eingetragen werden. 187

2.2.3 Werbungskosten betreffend Auslandseinkünfte ohne Anrechnung auf das  
 Werbungskostenpauschale, die im Formular L 17 nicht berücksichtigt wurden

Achtung: Pendlerpauschale und Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar  
für Telearbeit sind im Formular L 1 (E 1) einzutragen und dürfen hier nicht noch-
mals berücksichtigt werden. 154

2.2.4 Werbungskosten betreffend Auslandseinkünfte mit Anrechnung auf das Werbungs- 
 kostenpauschale, die im Formular L 17 nicht berücksichtigt wurden 9) 544

2.3    Einkünfte  für die ein Lohnzettel (Lohnzettelart 24) 10) vorliegt

Tätigkeitsstaat 11)

Werbungskosten betreffend Auslandseinkünfte, die in diesem Lohnzettel 
nicht berücksichtigt wurden und die nicht Ausgaben für ergonomisch  
geeignetes Mobiliar für Telearbeit betreffen 12) Anzurechnende ausländische Steuer

       

       

3. Entlastung von der Auslandssteuer durch die ausländische Steuerverwaltung

3.1   Die Entlastung ist gesetzlich nicht vorgesehen 
3.2   Die Entlastung habe ich bereits erhalten 
3.3   Die Entlastung habe ich beantragt, aber noch nicht erhalten 775

Bereits erhaltener 
oder voraussichtlicher Betrag

L 1i, Seite 2, Version vom 02.06.2025

6) Geben Sie das Kfz-Nationalitätszeichen an - z.B. A für Österreich, D für Deutschland, H für Ungarn
7) Für ausländische Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit füllen Sie die Kennzahl 453 (bei Pensionseinkünften auch die Kennzahl 791) aus.  
 Für alle anderen ausländischen Einkünfte ist eine Erklärung zur Einkommensteuer (Formular E1) notwendig und die Kennzahl 440 auszufüllen.
8) Einkünfte mit Sonderzahlungen müssen in einem Lohnausweis (Formular L 17) ausgewiesen werden. Einkünfte, die einem Progressionsvor-

behalt unterliegen, sind nur in Kennzahl 453 einzutragen. 
9) Achtung:	Werbungskosten	betreffend	Auslandseinkünfte	dürfen	nicht	zusätzlich	im	Formular	L	1	oder	E	1	eingetragen	werden.
10) Lohnzettel für Zeiträume, für die dem ausländischen Staat gemäß Doppelbesteuerungsabkommen mit Anrechnungsmethode das Besteue-

rungsrecht zugewiesen wurde
11) Geben Sie das Kfz-Nationalitätszeichen an - z.B. I für Italien, GB für Großbritanien
12) Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar für Telearbeit sind nicht hier, sondern im Formular L 1 (E 1) einzutragen.

L 1i-2025

 1.6 Ansässigkeitsstaat
1.6.1  Ich habe den Mittelpunkt meiner Lebensinteressen in dem angeführten Staat 
 Bitte den Ansässigkeitsstaat jedenfalls mit dem Kfz-Nationalitätszeichen angeben - 
 z.B. A für Österreich, D für Deutschland, H für Ungarn, I für Italien)

  Ich verfüge über eine Ansässigkeitsbescheinigung (wenn der Ansässigkeitsstaat nicht Österreich ist)

Ansässigkeitsstaat 6)

1.6.2   Ich beziehe ausländische Einkünfte (nur auszufüllen, wenn der Ansässigkeitsstaat nicht Österreich ist) 7)

L1i-2025
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13) Diese Bezüge dürfen weder in der Kennzahl 359, noch im Lohnausweis (Formular L 17) enthalten sein.
14) Achtung:	Werbungskosten	betreffend	Auslandseinkünfte	dürfen	nicht	zusätzlich	im	Formular	L	1	oder	E	1	eingetragen	werden.	Allfällige	 
 Werbungskosten für ergonomisch geeignetes Mobiliar sind mit dem im jeweiligen Veranlagungsjahr zu berücksichtigenden Betrag anzusetzen.
15) Geben Sie das Kfz-Nationalitätszeichen an - z.B. A für Österreich, D für Deutschland, H für Ungarn
16) Veräußerungserlös	oder	gemeiner	Wert	im	Zuflusszeitpunkt	abzüglich	eventueller	Anschaffungskosten	gedeckelt	mit	Nennwert
17) Dienstverhältnis	hat	mindestens	zwei	Jahre	gedauert	und	Behaltefrist	von	drei	Jahren	ist	erfüllt	oder	Todesfall	des	Steuerpflichtigen.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Datum, Unterschrift

Originaldokumente und Belege: Bewahren Sie Ihre Originaldokumente und Belege mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf. 
Übermitteln Sie uns mit dieser Erklärung keine zusätzlichen Unterlagen als Nachweis.

Richtigkeits- und Vollständigkeitserklärung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige
Angaben strafbar sind.

L 1i, Seite 3, Version vom 02.06.2025L 1i-2025

4. Progressionsvorbehalt bei Auslandseinkünften
4.1  Unter Progressionsvorbehalt steuerbefreite Auslandseinkünfte aus nichtselbständiger  
 Arbeit (einschließlich Pensionen, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Insolvenzgeld,  
 Einkommensersätze, etc.), nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge (Kennzahl  
 184) und allfälliger sonstiger Werbungskosten (Kennzahl 493) 13) 453

4.2  Bei Ermittlung der steuerbefreiten Auslandseinkünfte (Kennzahl 453) wurden 
 Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt in Höhe von                 184
 Diese Sozialversicherungsbeiträge können im Ausland steuermindernd  
 berücksichtigt werden (eines der Kästchen muss angekreuzt werden)           ja       nein

4.3  Bei Ermittlung der steuerbefreiten Auslandseinkünfte (Kennzahl 453) wurden  
 weitere Werbungskosten (ohne Kennzahl 184) berücksichtigt in Höhe von 14)

 Gegebenenfalls	den	Wert	0	(Null)	eintragen. 493

4.4  Die Kennzahl 453 enthält ausländische Pensionseinkünfte in Höhe von 791

5. Antrag auf Veranlagung bei beschränkter Steuerpflicht (§ 102 Abs. 1 Z 3)
Die Antragsveranlagung wird nur dann durchgeführt, wenn das entsprechende Kästchen angekreuzt ist. 
 
5.1  Ich beantrage die Veranlagung für meine Bezüge aus nicht-
  selbständiger Arbeit aus der Tätigkeit im Sinne des § 99 
  Abs. 1 Z 1, von denen Lohnsteuer in Höhe von 20% oder 
  25% einbehalten wurde.

6. Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 4)
Der	Antrag	auf	unbeschränkte	Steuerpflicht	kann	nur	berücksichtigt	werden,	wenn	die	Felder	6.1	bis	6.4	verpflichtend	ausgefüllt	sind.
Für den Alleinverdienerabsetzbetrag oder außergewöhnliche Belastungen bei*m (Ehe-)Partner*in muss auch das Feld 6.5 ausgefüllt werden.

6.1   Ich hatte im Jahr 2025 in Österreich weder einen Wohnsitz  
  noch meinen gewöhnlichen Aufenthalt
 

6.2   Ich beantrage gemäß § 1 Abs. 4, im Jahr 2025 als unbeschränkt steuerpflichtig in Österreich behandelt zu werden.  
  Ich verfüge über die notwendige Bescheinigung meines Ansässigkeitsstaates (Formular E 9) bzw. weiterer Staaten, in denen ich  
  Einkünfte erzielt habe (zB Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde bzw. des ausländischen Arbeitgebers).

6.3  Einkünfte im Ansässigkeitsstaat im Jahr 2025 Summe (1) aus dem Formular E 9 in Euro  
 Gegebenenfalls	den	Wert	0	(Null)	eintragen.

6.4  Weitere Auslandseinkünfte aus anderen Staaten, sofern diese nicht in der Bescheinigung  
 des Ansässigkeitsstaates enthalten sind. Gegebenenfalls	den	Wert	0	(Null)	eintragen.

6.5  Einkünfte meiner*meines (Ehe-)Partners*in im Jahr 2025 (z.B. laut Formular E 9) in Euro
 Gegebenenfalls	den	Wert	0	(Null)	eintragen.

7. Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung (§ 67a)
Nur	auszufüllen,	wenn	im	Jahr	2025	eine	Besteuerung	des	geldwerten	Vorteils	aus	einer	Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung	nach	Beendigung	
des Dienstverhältnisses zu erfolgen hat (§ 67a Abs. 4 Z 3).

7.1  Zugeflossener geldwerter Vorteil 16) aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung 188
7.2   Es liegen die Voraussetzungen 17) vor, dass auf 75% des Betrages laut Kennzahl 188 der Steuersatz von 27,5% anzuwenden  
  ist (§ 67a Abs. 4 Z 2 und Z 3).

5.2   Ich beantrage die Veranlagung für andere 
  Bezüge aus nichtselbständiger Arbeit.

Ansässigkeitsstaat im Jahr 2025 15) Staatsangehörigkeit 15)
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Steuerformular L 1d

L1d-2025

Beilage L 1d für 2025
zum Formular L 1, E 1 oder E 7 zur Berücksichtigung von Sonderausgaben: 
• Steuerberatungskosten (Punkt 3)
• Renten oder dauernde Lasten (z.B. Leibrenten, Versorgungsrenten, Punkt 4)
• Berücksichtigung ausländischer Spenden und/oder ausländischer Kirchenbeiträge (Punkt 5)
• Von der Datenübermittlung abweichende Berücksichtigung eines Beitrages an eine inländische Kirche  
 oder Religionsgesellschaft (Punkt 6)
• Von der Sonderausgaben-Datenübermittlung abweichende Berücksichtigung bei freiwilliger Weiter- 
 versicherung oder beim Nachkauf von Versicherungszeiten (Punkt 7) 
• Nachkauf von Versicherungszeiten (Zehnjahresverteilung einer im Erklärungsjahr geleisteten Einmal- 
 prämie) (Punkt 8)
•	Nachkauf von Versicherungszeiten (Einmalzahlung vor 2017) und/oder Pensionspflichtbeiträge bei  
 Liebhaberei (Punkt 9)
•	Außerbetrieblicher Zuwendungsvortrag nach § 18 Abs. 1 Z 8 und Z 9 EStG (Punkt 10)
•  Nur als Beilage zu E 1: Sonderausgabenabzug betrieblicher Spenden/Korrektur einer Sonderausgaben- 
 Datenübermittlung bei betrieblichen Zuwendungen (Punkt 11)  
Wichtig: 
•	 Zur	Berücksichtigung	des	Verlustabzuges	verwenden	Sie	das	Formular	E 1	oder	E 7.
•	 Verpflichtende	Beiträge	an	gesetzlich	anerkannte	inländische	Kirchen	oder	Religionsgesellschaften,	Spenden	an	begünstigte	inländische	 
	 Empfänger	sowie	Beiträge	für	die	freiwillige	Weiterversicherung	in	der	gesetzlichen	Pensionsversicherung	und	für	den	Nachkauf	von	Ver- 
	 sicherungszeiten	des	Erklärungsjahres	werden	aufgrund	einer	Datenübermittlung	automatisch berücksichtigt	und	müssen	nicht	erklärt	 
	 werden.	Im	Fall	von	Fehlern	bei	der	Datenübermittlung	ist	dieses	Formular	nicht	zu	verwenden,	sondern	eine	korrekte	Datenübermittlung	 
	 durch	den	Zahlungsempfänger	zu	veranlassen.
•	 Das	„Öko-Sonderausgabenpauschale‟	(für	eine	thermisch-energetische	Gebäudesanierung	und	für	einen	„Heizkesseltausch“)	wird	auf	Grund	 
	 der	Datenübermittlung	von	der	fördergewährenden	Stelle	automatisch	berücksichtigt.	Eine	Antragstellung	ist	daher	in	diesem	Formular	nicht	 
	 möglich.	
Wie füllen Sie dieses Formular richtig aus?
-	 Alle	Angaben	müssen	der	Wahrheit	entsprechen
-	 Je	Steuererklärung	(L	1,	E	1	oder	E	7)	ist	nur	eine	Beilage	zu	verwenden
-	 In	GROSSBUCHSTABEN	und	nur	mit	schwarzer	oder	blauer	Farbe	ausfüllen	
-		Betragsfelder	in	Euro	und	Cent
-	 Die	stark	umrandeten	Felder	sind	jedenfalls	auszufüllen	
-	 Zutreffende	Punkte	sind	anzukreuzen
-		In	dieser	Erklärung	ist	auch	die	Verwendung	einer	anerkannten	Volksgruppensprache	zulässig

Ergänzende Informationen finden Sie in der Ausfüllhilfe L 1d-Erl und im Steuerbuch 2026 (bmf.gv.at)
Gesetzliche	Bestimmungen	beziehen	sich	auf	das	Einkommensteuergesetz	(EStG)	1988

Eingangsvermerk

L 1d, Seite 1, Version vom 25.07.2025L 1d-2025 Bundesministerium	für	Finanzen	-	12/2025	(Aufl.	2025)

1)  Als	Beilage	zum	Formular	L	1	muss	das	Feld	1.2	nicht	ausgefüllt	werden.
2) Partner*in	sind	Ehepartner*in,		eingetragene*r	Partner*in.	Weiters	Lebensgefährten*innen	mit	mindestens	einem	Kind,	für	das	mindestens	 
	 sieben	Monate	im	Jahr	die	Familienbeihilfe	bezogen	wurde	(§	106	Abs.	3).	Sie	werden	im	Folgenden	–	wenn	nicht	anders	angeführt	–	als	 
	 „Partner*in‟	bezeichnet.
3) Kind	ist	nur	ein	Kind,	für	welches	Sie	oder	Ihre*Ihr	Partner*in	für	mindestens	sieben	Monate	im	Jahr	die	Familienbeihilfe	bezogen	haben/ 
	 hat	(§	106	Abs.	1)	oder	für	welches	Ihnen	mindestens	für	sieben	Monate	der	Unterhaltsabsetzbetrag	zusteht	(§	106	Abs.	2).

2. Partner*in 2), Kind 3) oder Elternteil (nur	auszufüllen	bei	Anträgen	zu	Punkt	7.,	8.	oder	10.)
2.1 FAMILIEN- ODER NACHNAME 

2.2 VORNAME   2.3   TITEL

2.4 10-stellige Sozialversicherungsnummer          2.5   Geburtsdatum (wenn	keine	SV-Num-
 laut e-card                                                                                    mer	vorhanden,	jedenfalls	auszufüllen)

T T M M J J J J
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2025Tipp: Diese Erklärung können Sie auch 
papierlos über FinanzOnline (bmf.gv.at) 
ausfüllen und einreichen - rund um die 
Uhr und ohne besondere Software.

1. Angaben zur Person

T T M M J J J J

1.1 10-stellige Sozialversicherungsnummer 
      laut e-card

1.3 Geburtsdatum (wenn	keine	SV-Num-
mer	vorhanden,	jedenfalls	auszufüllen)1.2 Steuernummer 1)

An das

Finanzamt Österreich
Postfach 260
1000 Wien
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L 1d, Seite 2, Version vom 25.07.2025L 1d-2025

3. Steuerberatungskosten

 Hier sind Beträge einzutragen, die für Steuerberatung an berufsrechtlich befugte  
 Personen geleistet wurden und nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten  
 zu berücksichtigen sind. 460

4. Renten oder dauernde Lasten 
 z.B. Leibrenten, Versorgungsrenten
 Hinweis:	Beiträge	zu	Lebensversicherungen,	Krankenversicherungen	und	Pensions- 
 vorsorge	sind	ab	dem	Jahr	2020	nicht	mehr	abzugsfähig	und	dürfen	hier	nicht	 
 eingetragen	werden. 280

5. Berücksichtigung ausländischer Spenden und/oder ausländischer Kirchenbeiträge
5.1 Spenden an begünstigte ausländische Organisationen (zB mildtätige Organi- 
	 sationen,	 Umweltorganisationen),	 die	 nicht	 zur	 Datenübermittlung	 verpflichtet	 
 sind, wurden gezahlt in Höhe von 4) 281
5.2 Verpflichtende Beiträge an eine gesetzlich anerkannte ausländische Kirche  
 oder Religionsgesellschaft mit Sitz in der EU bzw im EWR, die nicht zur Datenüber- 
	 mittlung	verpflichtet	ist,	wurden	gezahlt	in	Höhe	von 282

4) Hier	dürfen	nur	Spenden	an	Organisationen	eingetragen	werden,	die	in	der	„Liste	spendenbegünstigter	Einrichtungen‟	aufscheinen	und	
keine	feste	örtliche	Einrichtung	im	Inland	haben.

5) Es	wird	 ein	Zehntel	 des	Betrages	berücksichtigt.	Die	 restlichen	Zehntel	werden	 in	den	 folgenden	neun	 Jahren	bei	 der	Veranlagung	 
	 automatisch	berücksichtigt.	Eine	gesonderte	Beantragung	in	der	Beilage	L	1d	ist	nicht	mehr	erforderlich.

6. Von der Datenübermittlung abweichende Berücksichtigung eines Beitrages an eine inländische  
 Kirche oder Religionsgesellschaft
 Nehmen	Sie	hier	nur	Eintragungen	vor,	wenn	die	Zahlung	abweichend	von	den	an	das	Finanzamt	übermittelten	Daten	berücksichtigt	 
 werden	soll	und	Sie	einen	Beitrag	Ihrer*Ihres Partners*in oder	Ihres	Kindes	bezahlt	haben	oder	Ihre*Ihr	Part	ner*in	oder	ein	 
 Elternteil	Ihren	Beitrag	bezahlt	hat.

 Es erfolgte für das Jahr 2025 eine elektronische Übermittlung eines Beitrages  
 an eine  inländische Kirche oder Religionsgesellschaft. Abweichend davon ist  
 bei mir folgender Gesamtbetrag zu berücksichtigen 458
  -	Beachten	Sie:	Haben	Sie	(auch)	für	Ihre*Ihren	Partner*in	oder	ein	Kind	einen	Beitrag	bezahlt,	geben	Sie	hier	den	Gesamtbetrag	 
   an,	der	bei Ihnen	zu	berücksichtigen	ist	(eigener	Beitrag	und	Beitrag	der	anderen	Person).	Geben	Sie	in	Punkt	2	an,	für	wen	Sie	 
   bezahlt	haben.	Bei	dieser	Person	kann	Ihre	Zahlung	nicht	berücksichtigt	werden.	

  -	Hat	Ihre*Ihr	Partner*in	oder	ein	Elternteil	Ihren	Beitrag	ganz	oder	teilweise	bezahlt,	geben	Sie	hier	0 (Null)	oder	den	niedrige- 
   ren Betrag	an.	Geben	Sie	 in	Punkt	2	an,	bei	wem	die	Zahlung	zu	berücksichtigen	 ist.	Bei	Ihnen	kann	diese	Zahlung	nicht	 
   berücksichtigt	werden.	
   Gegebenenfalls	geben	Sie	bekannt:

   Ich habe für eine Person (Partnerin/Partner/Kind), die in Punkt 2 nicht genannt ist, einen Kirchenbeitrag bezahlt

7. Von der Sonderausgaben-Datenübermittlung abweichende Berücksichtigung bei freiwilliger  
 Weiterversicherung oder beim Nachkauf von Versicherungszeiten
 Es erfolgte für das Jahr 2025 eine elektronische Übermittlung eines Betrages für eine  
 freiwillige Weiterversicherung oder für einen Nachkauf von Versicherungszeiten. 
 Abweichend davon ist bei mir folgender Betrag zu berücksichtigen 284

   Für den in der Kennzahl 284 angeführten Betrag beantrage ich die Zehnjahresverteilung 5)

	 Haben	Sie	für	Ihre*n	Partner*in	oder	ein	Kind	bezahlt,	geben	Sie	hier	den	Betrag	an,	der	bei Ihnen	zu	berücksichtigen	ist.	Geben	 
	 Sie	in	Punkt	2	an,	für	wen	Sie	bezahlt	haben.	Bei	dieser	Person	kann	Ihre	Zahlung	nicht	berücksichtigt	werden.	
	 Gegebenenfalls	geben	Sie	bekannt:

   Ich habe für eine Person (Partner*in/Kind), die in Punkt 2 nicht genannt ist, die freiwillige Weiterversicherung/den Nachkauf von  
   Versicherungszeiten bezahlt
	 	 Hat	Ihr*e	Partner*in	oder	ein	Elternteil	für	Sie	ganz	oder	teilweise	bezahlt,	geben	Sie	hier	0 (Null)	oder	den	von	der	Übermittlung	 
	 	 abweichenden	niedrigeren Betrag an.	Geben	Sie	in	Punkt	2	an,	bei	wem	die	Zahlung	zu	berücksichtigen	ist.	Bei	Ihnen	kann	 
	 	 diese	Zahlung	nicht	berücksichtigt	werden.

8. Nachkauf von Versicherungszeiten (Zehnjahresverteilung einer im Erklärungsjahr geleisteten  
 Einmalprämie)
 Zu berücksichtigender Zehntelbetrag aus einer im Jahr 2025 gezahlten Einmalprämie
 Haben	Sie	im Jahr 2025	eine	Einmalprämie	für	den	Nachkauf	von	Versicherungszeiten	gezahlt,	können	Sie	hier	die	Zehnjahres- 
 verteilung	beantragen.	

   Ich beantrage die Zehnjahresverteilung der von mir bezahlten und in der Datenübermittlung für 2025 enthaltenen Einmalprämie 5)
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L 1d, Seite 3, Version vom 25.07.2025L 1d-2025

Datum, Unterschrift

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon)

Hinweise
Originaldokumente und Belege
Bewahren	Sie	Ihre	Originaldokumente	und	Belege	mindestens	7	Jahre	für	eine	etwaige	Überprüfung	auf.	Übermitteln	Sie	uns	mit	dieser	 
Erklärung	keine	zusätzlichen	Unterlagen	als	Nachweis.

Richtigkeits- und Vollständigkeitserklärung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige
Angaben strafbar sind.

9. Nachkauf von Versicherungszeiten (Einmalzahlung vor 2017) und/oder Pensionspflichtbeiträge 
 bei Liebhaberei
 Auf	Antrag	kann	eine	Einmalprämie	für	den	Nachkauf von Versicherungszeiten	in	der	gesetzlichen	Sozialversicherung	zu	je	 
 einem	Zehntel	in	zehn	aufeinanderfolgenden	Jahren	als	Sonderausgabe	abgesetzt	werden.	Im	Fall	von	Liebhaberei	sind	Pflicht- 
 beiträge	 zur	 Pensionsversicherung	 und	 zu	 Versorgungs-	 und	 Unterstützungseinrichtungen	 der	 selbständig	 Erwerbstätigen	 als	 
 Beiträge	zur	freiwilligen	Weiterversicherung	in	der	gesetzlichen	Pensionsversicherung	absetzbar.

 Zu berücksichtigender Zehntelbetrag aus einer vor 2017 gezahlten Einmalprämie und Pensionspflichtbeiträge im Fall  
 von Liebhaberei
 Haben	Sie	bereits	vor 2017 die	Aufteilung	der	Einmalprämie	für	den	Nachkauf	von	Versicherungszeiten	auf	zehn	Jahre	beantragt,	 
 tragen	Sie	hier	das	für	2025	zu	berücksichtigende	Zehntel	ein.	Auch	wenn	Sie	für	Ihre*n	Partner*in	oder	Ihr	Kind	vor	2017	die	 
 Zehntelabsetzung	beantragt	haben,	ist	der	auf	2025	entfallende	Betrag	hier	einzutragen.	Pensionspflichtbeiträge	im	Fall	von	Lieb- 
 haberei	sind	ebenfalls	hier	einzutragen.

 Bei der Veranlagung 2025 ist folgender Betrag zu berücksichtigen 283

10. Außerbetrieblicher Zuwendungsvortrag nach § 18 Abs. 1 Z 8 und Z 9 EStG
10.1 Im Vorjahr noch nicht berücksichtigte Zuwendungen zur Vermögensausstattung  
 einer gemeinnützigen Stiftung, die nach dem 31.12.2023 erfolgt sind (außer- 
 betrieblicher Zuwendungsvortrag, § 18 Abs. 1 Z 8 lit. b iVm § 4b) 117
10.2 Im Vorjahr noch nicht berücksichtigte Zuwendungen zur Vermögensausstattung  
 an die Innovationsstiftung für Bildung und/oder an deren Substiftungen, die nach  
 dem 31.12.2023 erfolgt sind (außerbetrieblicher Zuwendungsvortrag, § 18 Abs. 1  
 Z 9 lit c iVm § 4c) 118

11. Nur	als	Beilage	zum	Formular	E	1: Sonderausgabenabzug betrieblicher Zuwendungen/Korrektur  
 einer Sonderausgaben-Datenübermittlung bei betrieblichen Zuwendungen
11.1 Sonderausgabenabzug betrieblicher Spenden 
 Soweit	betriebliche	Zuwendungen	gemäß	§	4a,	§	4b	oder	§	4c	(zB	Spenden)	10%	des	Betriebsgewinnes	(vor	Berücksichtigung	 
 eines	Gewinnfreibetrages)	übersteigen,	können	sie	in	der	Veranlagung	als	Sonderausgaben	berücksichtigt	werden	(§	18	Abs.	1	Z	 
 7	iVm	§	18	Abs.	8	Z	3	lit.	b).	Sie	können	in	Kennzahl	285	den	Betrag	mit positivem Vorzeichen	eintragen,	der	den	obigen	 
 Grenzbetrag	überschreitet	und	in	einer	Sonderausgaben-Datenübermittlung	nicht	erfasst	ist.	Dieser	Betrag	wird	zusätzlich	zum	 
 übermittelten	Betrag	als	Sonderausgabe	berücksichtigt.

11.2 Korrektur einer Sonderausgaben-Datenübermittlung bei betrieblichen Zuwendungen 
 Ist	eine	Zuwendung	(zB	Spende),	die	als	Betriebsausgabe	zu	berücksichtigen	ist,	(auch)	in	einer	Sonderausgaben-Datenüber- 
 mittlung	enthalten,	können	Sie	in	Kennzahl	285	die	Korrektur	der	Datenübermittlung	veranlassen.	Der	Betrag	ist	im	Formular	 
 E	1a/E	1a-K	in	der	maßgebenden	Kennzahl	(9243,	9244,	9245,	9246,	9261,	9262)	zu	erfassen	und	in	die	Kennzahl	285	mit  
 negativem Vorzeichen	zu	übernehmen.	In	dieser	Höhe	wird	der	Betrag	gekürzt,	der	als	Sonderausgabe	auf	Grund	der	Daten- 
 übermittlung	berücksichtigt	wird.

  Sonderausgabenabzug betrieblicher Spenden bzw. Korrektur einer Sonderaus- 
 gaben-Datenübermittlung 285

+/-  Vorzeichen	immer	angeben
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Abkürzungsverzeichnis
AEAB	 Alleinerzieherabsetzbetrag
AfA	 Absetzung für Abnutzung
ANV	 Arbeitnehmer:innenveranlagung
AVAB	 Alleinverdienerabsetzbetrag
DBA	 Doppelbesteuerungsabkommen
EStG	 Einkommensteuergesetz
EU	 Europäische Union
EWR	 Europäischer Wirtschaftsraum: EU-Länder zuzüglich Island, 

Liechtenstein und Norwegen
NG	 Nächtigungsgeld
TCM	 Traditionelle chinesische Medizin
TG	 Taggeld
UFG	 Umweltförderungsgesetz
UHAB	 Unterhaltsabsetzbetrag
UID-Nr.	 Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer

Stichwortverzeichnis
A
Abflussprinzip...................................................   141
Absetzbetrag............................................   103, 138
Adoption.............................................................   82
Alleinerzieherabsetzbetrag..................................   21
Alleinverdienerabsetzbetrag................................   19
Altenheim...........................................................   78
Ansuchen, Raten- und Stundungsansuchen......   115
Antragsveranlagung............................................   10
Antrag, Vorlageantrag.......................................   113
Antrag Wiederaufnahme Verfahren....................   115
ANV zurückziehen.........................................   11, 13
Arbeitsmittel.......................................................   38
Arbeitsmittel, digital............................................   38
Arbeitsmittel, sonstige........................................   40
Arbeitsplatzpauschale.......................................   122
Arbeitszimmer....................................................   42
Ausbildung.........................................................   43
Ausland, Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber.............   98
Ausland, diplomatische Vertretungsbehörde........   98
Ausland, Einkünfte - Wohnsitz Österreich............   97

Ausland, internationale Organisationen...............   98
Ausland, Wohnsitz - Einkünfte Österreich............   99
Außergewöhnliche Belastungen, allgemein.   71, 138
Außergewöhnliche Belastungen,  

Berechnung Selbstbehalt................................   72
Außergewöhnliche Belastungen mit Selbstbehalt.  75
Außergewöhnliche Belastungen ohne  

Selbstbehalt...................................................   83
Aussetzungsantrag...........................................   111
Auswärtige Berufsausbildung, Kind.....................   94
B
Basispauschalierung.........................................   123
Begräbnis...........................................................   79
Behinderung.......................................................   85
Behinderung (Ehe-)Partnerin bzw. -Partner.........   91
Behinderung, Kinder...........................................   92
Belege..............................................................   139
Berufsverband, Beiträge.....................................   65
Bescheidaufhebung, Antrag..............................   114
Beschwerde......................................................   110
Beschwerde, Einkommensteuerbescheid..........   110
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Beschwerde, Säumnisbeschwerde....................   114
Beschwerde, Vorauszahlungsbescheid..............   113
Betriebsausgaben.............................................   121
Betriebsausgabenpauschale.............................   123
Betriebseinnahmen...........................................   121
Büromaterial.......................................................   67
Büromobiliar.......................................................   67
D
Diätverpflegung..................................................   90
Dienstreisen.......................................................   46
Doppelbesteuerungsabkommen..........................   99
Durchschnittsbedarfssätze..................................   23
E
Ehe-Partnerinnen bzw. -Partner im Steuerrecht.  140
Einkommensteuererklärung..............................   119
Einkommen, steuerpflichtig - Berechnung.  121, 139
Einkünfte..........................................................   139
Einreichung ANV...................................................   5
F
Fahrtenbuch.......................................................   47
Familienbonus....................................................   15
Familienheimfahrten...........................................   52
Familienwohnsitz................................................   52
FinanzOnline.................................................   5, 138
Fortbildung.........................................................   43
Freibetrag...................................................   13, 140
Freibetragsbescheid...........................................   13
Freier Dienstvertrag..........................................   118
Führerschein......................................................   44
G
Gehalt...............................................................   140
Gewerkschaft, Beiträge.......................................   65
Gewinnfreibetrag..............................................   124
Grenzgängerin, Grenzgänger...............................   97
H
Haushaltsführung, doppelt  

(Wohnung am Arbeitsort)................................   52
Heilbehandlung...................................................   89
Herabsetzungsantrag........................................   113
Hilfsmittel...........................................................   88
I
Interessensvertretungen, Beiträge.......................   65
K
Katastrophenschäden.........................................   84
Kilometergeld.....................................................   47
Kinder, Ausgaben für Behinderung......................   92
Kinder, Berufsausbildung auswärts.....................   94
Kinderbetreuung.................................................   82

Kinder, Krankheitskosten....................................   92
Kindermehrbetrag...............................................   17
Kinder, Sonderausgaben.....................................   29
Kinder, Unterhaltsleistungen für Kinder  

im Ausland.....................................................   95
Kind im Steuerrecht..........................................   140
Kirchenbeiträge..................................................   27
Kleinunternehmerpauschalierung......................   124
Kleinunternehmerregelung................................   128
Krankheit............................................................   76
Künstliche Befruchtung.......................................   82
Kur.....................................................................   77
L
Lohn.................................................................   140
M
Mehrkindzuschlag..............................................   18
Mobilitätseinschränkung.....................................   89
N
Nächtigungskosten, Ausland.......................   50, 141
Nächtigungskosten, Österreich...........................   48
Nebeneinkünfte................................................   120
Nebentätigkeit..................................................   120
Negativsteuer.....................................................   12
O
Öffi-Ticket..........................................................   63
Öko Sonderausgabenpauschale..........................   30
P
Partnerschaft....................................................   140
Pauschalierung, Kleinunternehmer- 

pauschalierung.............................................   124
Pendlereuro........................................................   62
Pendlerpauschale, groß......................................   61
Pendlerpauschale, klein......................................   60
Pendlerrechner...................................................   59
Pensionistenabsetzbetrag.................................   104
Pensionsversicherung,  

freiwillige Weiterversicherung.........................   28
Pflege, häuslich..................................................   78
Pflegeheim.........................................................   78
Pflichtveranlagung................................................   7
R
Ratenansuchen.................................................   115
Rechtsmittel.....................................................   109
Reisekosten........................................................   46
Rentenzahlungen................................................   28
Rückzahlung, Aus- und Fortbildungskosten.........   46
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S
Säumnisbeschwerde........................................   114
Schulzeiten, Nachkauf........................................   28
Selbstständige..................................................   118
Sonderausgaben, allg.................................   26, 140
Sonderausgaben mit Höchstbetrag.....................   27
Sonderausgaben ohne Höchstbetrag...................   28
Sonderausgabenpauschale, Öko.........................   30
Sozialversicherung, Beiträge...............................   65
Spenden.............................................................   27
Sprachkurs.........................................................   44
Steuerberatungskosten.......................................   28
Steuerformulare............................................   5, 145
Steuerschulden.................................................   115
Steuertarif........................................................   106
Stundungsansuchen.........................................   115
T
Taggeld, Ausland.........................................   50, 141
Taggeld, Österreich.............................................   48
Taxikosten, Gehbehinderung...............................   90
U
Umsatzsteuer...................................................   128
Umschulung.......................................................   43
Unterhaltsabsetzbetrag.......................................   23
Unterhaltsleistung...............................................   82

V
Verkehrsabsetzbetrag.......................................   103
Vorlageantrag...................................................   113
Vorschau..........................................................   131
Vorsteuer..........................................................   129
Vorsteuerpauschalierung..................................   130
W
Weiterbildung.....................................................   43
Werbungskosten.........................................   58, 141
Werbungskostenpauschale, allgemein................   33
Werbungskostenpauschale, anrechenbare  

Ausgaben.......................................................   37
Werbungskostenpauschalen,  

bestimmte Berufsgruppen..............................   33
Werkverkehr.......................................................   63
Werkvertrag......................................................   118
Wiederaufnahme..............................................   115
Z
Zinsen..............................................................   116
Zufluss-, Abflussprinzip.....................................   141
Zurückziehen................................................   11, 13
Zuverdienstgrenze für den AVAB.........................   19
Zweitwohnsitz..............................................   52, 84
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